
 

 

 

va-Q-tec AG 

Würzburg 

ISIN: DE0006636681 

WKN: 663668 

(eindeutige Kennung des Ereignisses: abcc05fffa1eee118148005056888925) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu unserer ordentlichen Hauptver-

sammlung ein, die am Dienstag, den 29. August 2023, um 11:00 Uhr (MESZ) im Vogel 

Convention Center, Max-Planck-Straße 7/9, Eingang West, 97082 Würzburg, stattfindet. 

TAGESORDNUNG 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022, des 

gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des zusammenge-

fassten Lageberichts für den Konzern und die va-Q-tec AG für das Geschäfts-

jahr 2022, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 und des 

erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a Satz 1, 

315a Satz 1 HGB 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom 

Vorstand aufgestellten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 am 27. April 

2023 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. 

Eine Beschlussfassung über den Jahresabschluss durch die Hauptversammlung 

entfällt daher. Der Jahresabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für den 

Konzern und die va-Q-tec AG für das Geschäftsjahr 2022, der Bericht des Aufsichts-

rats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a Satz 1, 315a 

Satz 1 HGB sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen. Ein Beschluss wird 

zu diesem Tagesordnungspunkt nicht gefasst. 
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2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Vorstands, die im Ge-

schäftsjahr 2022 amtiert haben, für ihre jeweiligen Amtszeiten im Geschäftsjahr 

2022 Entlastung zu erteilen.  

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im 

Geschäftsjahr 2022 amtiert haben, für ihre jeweiligen Amtszeiten im Geschäftsjahr 

2022 Entlastung zu erteilen.  

4.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Ge-

schäftsjahr 2023 und für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher un-

terjähriger Finanzinformationen vor der ordentlichen Hauptversammlung im 

Jahr 2024 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Rödl 

& Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 

Nürnberg, zum Jahresabschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Ge-

schäftsjahr 2023 sowie eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähri-

ger Finanzinformationen, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2024 der Ge-

sellschaft aufgestellt werden, soweit diese beauftragt wird, zu bestellen.  

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher 

Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschrän-

kende Klausel im Sinne von Art. 16 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische An-

forderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 

und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission auferlegt wurde. 

5.  Wahlen zum Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der va-Q-tec AG besteht gemäß § 95 Satz und 2 AktG und Zif-

fer 11.1 der Satzung der va-Q-tec AG aus sechs Mitgliedern. Er unterliegt nicht der 

Mitbestimmung. Alle Aufsichtsratsmitglieder werden daher gemäß §§ 96 Absatz 1, 

101 Absatz 1 Satz 1 AktG und Ziffer 11.2 Satz 1 der Satzung der va-Q-tec AG als 

Vertreter der Anteilseigner durch die Hauptversammlung gewählt.  

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf dieser Hauptversamm-

lung. Der Hauptversammlung wird die Wahl von fünf Aufsichtsratsmitgliedern vor-

geschlagen, weil ein Kandidat für die vakante sechste Position derzeit noch nicht 

feststeht. Es ist beabsichtigt, die vakante sechste Position zeitnah zu besetzen.  
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

5.1 Herrn Jarl Dahlfors, Senior Advisor bei EQT Partners AB, Stockholm/Schwe-

den, wohnhaft in Stockholm/Schweden, 

5.2 Herrn Ali Farahani, Partner bei EQT Partners AB, Stockholm/Schweden, 

wohnhaft in Lidingö/Schweden, 

5.3 Herrn Matthias Wittkowski, Partner bei EQT Partners GmbH, München, 

wohnhaft in Düsseldorf, 

5.4 Herrn Winfried Klar, selbständiger Unternehmensberater, wohnhaft in Olden-

burg, und 

5.5 Frau In Sook Yoo, Head of Global Corporate Strategy und Development, va-

Q-tec AG, Würzburg, wohnhaft in Würzburg, 

in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen, und zwar mit Wirkung ab Beendi-

gung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 

über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn ihrer Amtszeit be-

schließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem ihre Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet 

wird. 

Die Kandidatenvorschläge des Aufsichtsrats stützen sich jeweils auf eine entspre-

chende Empfehlung des Nominierungsausschusses. Die Wahl soll entsprechend 

der Empfehlung C.15 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex als Ein-

zelwahl durchgeführt werden.  

Der Wahlvorschlag berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung 

beschlossenen Ziele sowie das Diversitätskonzept und strebt die Ausfüllung des 

vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an.  

Der Aufsichtsrat hat sich jeweils vergewissert, dass die vorgeschlagenen Kandida-

ten die für ihre Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied erforderliche Zeit aufwenden kön-

nen. 

Frau Yoo und Herr Wittkowski verfügen jeweils über Sachverstand auf dem Gebiet 

der Rechnungslegung. Herr Klar verfügt über Sachverstand auf dem Gebiet der Ab-

schlussprüfung. Die Kandidaten sind zudem in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in 

dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut. 

Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten finden sich in ihren Le-

bensläufen, die über relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen Auskunft 

geben und im Anschluss an die Tagesordnung im Abschnitt "Informationen und Be-

richte an die Hauptversammlung" abgedruckt sind. 
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Im Hinblick auf die Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex 

werden folgende Angaben zu den persönlichen und geschäftlichen Beziehungen 

der Kandidaten zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem we-

sentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, die nach Einschätzung des Auf-

sichtsrats ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßge-

bend ansehen würde, gemacht: 

Herr Dahlfors ist Senior Advisor und Herr Farahani ist Partner, jeweils bei EQT Part-

ners AB, Stockholm/Schweden. Herr Wittkowski ist Partner bei EQT Partners 

GmbH, München. Sowohl EQT Partners AB als auch EQT Partners GmbH sind mit 

der Fahrenheit AcquiCo GmbH als wesentlich an der Gesellschaft beteiligtem Akti-

onär verbundene Unternehmen.  

Frau Yoo befindet sich in einem Anstellungsverhältnis mit der va-Q-tec AG. Zudem 

ist sie die Ehefrau des Vorstandsmitglieds der va-Q-tec AG, Herrn Dr. Joachim 

Kuhn. Frau Yoo ist ferner Gesellschafterin der Fahrenheit AcquiCo GmbH als we-

sentlich an der Gesellschaft beteiligtem Aktionär und hält an dieser unmittelbar 

56.100 Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von insgesamt EUR 56.100,00 

(entspricht gerundet 2,37 % des Stammkapitals der Fahrenheit AcquiCo GmbH). 

Frau Yoo ist weiter Partei der zwischen den Gesellschaftern der Fahrenheit AcquiCo 

GmbH und der Fahrenheit AcquiCo GmbH geschlossenen Gesellschaftervereinba-

rung betreffend die Ausgestaltung der Beziehungen der Gesellschafter der Fahren-

heit AcquiCo GmbH sowie Partei eines zwischen ihr, der Fahrenheit AcquiCo 

GmbH, der Fahrenheit HoldCo S.à r.l. und weiteren Mitgliedern der Gründerfamilien 

um Dr. Joachim Kuhn und Dr. Roland Caps abgeschlossenen Partnerschaftsverein-

barung betreffend die Re-Investition des Großteils der Beteiligung der Mitglieder der 

Gründerfamilien an der va-Q-tec AG. 

Zwischen Herrn Klar und der va-Q-tec AG besteht ein Beratungsvertrag, insbeson-

dere betreffend die Unterstützung des internationalen Aufbaus der va-Q-tec-

Gruppe. Diese geschäftliche Beziehung zur va-Q-tec AG ist nach Einschätzung des 

Aufsichtsrats nicht dergestalt wesentlich, dass sie einen wesentlichen und nicht nur 

vorübergehenden Interessenkonflikt begründen könnte. 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind im Sinne der Empfehlungen C. 6 und C.7 

des Deutschen Corporate Governance Kodex alle Kandidaten mit Ausnahme von 

Frau Yoo unabhängig von der Gesellschaft und ihrem Vorstand. Zudem ist der Kan-

didat Herr Klar unabhängig vom kontrollierenden Aktionär. 
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Die zur Wahl als Mitglieder des Aufsichtsrats vorgeschlagenen Personen sind Mit-

glieder in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- 

oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

Jarl Dahlfors: 

 Anticimex Group AB, Stockholm/Schweden – Vorsitzender des Verwaltungsrats, 

 Envirotainer Holding AB, Sollentuna/Schweden – Vorsitzender des Verwal-

tungsrats, 

 Guardian Shanghai Hygiene Service Ltd., Shanghai/Volksrepublik China – Mit-

glied des Verwaltungsrats, 

 Evidensia Djursjukvard AB IVC Acquisition LTD, Bristol/Vereinigtes Königreich 

– Mitglied des Verwaltungsrats. 

Ali Farahani: 

 Envirotainer Holding AB, Sollentuna/Schweden – Mitglied des Verwaltungsrats,  

 Evidensia Djursjukvard AB IVC Acquisition LTD, Bristol/Vereinigtes Königreich 

– Mitglied des Verwaltungsrats. 

Matthias Wittkowski: 

 HoneyBucket Lux 3 S.à. r.l., Luxemburg/Großherzogtum Luxemburg – Mitglied 

des Beirats, 

 Roar HoldCo AB, Stockholm/Schweden – Mitglied des Verwaltungsrats, 

Winfried Klar: 

Herr Klar bekleidet neben seinem Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der va-Q-tec 

AG kein weiteres Amt in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren 

in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 

In Sook Yoo: 

Frau Yoo bekleidet kein Amt in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder ver-

gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 

6. Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und ge-

prüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 
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Gemäß § 162 AktG ist ein Vergütungsbericht von Vorstand und Aufsichtsrat zu er-

stellen und gemäß § 120a Absatz 4 AktG der Hauptversammlung zur Billigung vor-

zulegen. Die Entscheidung der Hauptversammlung über die Billigung des Vergü-

tungsberichts hat empfehlenden Charakter. 

Vorstand und Aufsichtsrat legen der Hauptversammlung daher den im Abschnitt "In-

formationen und Berichte an die Hauptversammlung" wiedergegebenen, gemäß 

§ 162 AktG für das Geschäftsjahr 2022 erstellten und von dem Abschlussprüfer 

Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-

schaft, Nürnberg, gemäß § 162 Absatz 3 AktG auf das Vorliegen aller gesetzlich 

vorgeschriebenen Angaben geprüften sowie mit dem Prüfungsvermerk versehenen 

Vergütungsbericht der va-Q-tec AG vor. Dieser ist zudem von der Einberufung der 

Hauptversammlung an und auch während der gesamten Hauptversammlung über 

die Internetadresse https://ir.va-Q-tec.com und den Link "Hauptversammlung" zu-

gänglich.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

Der gemäß § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht der va-Q-tec AG 

für das Geschäftsjahr 2022 wird gebilligt. 

7.  Beschlussfassung über Satzungsänderungen betreffend virtuelle Hauptver-

sammlungen und zu den Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitglie-

dern 

Das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaf-

ten und Änderung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtli-

cher Vorschriften vom 20. Juli 2022 (Bundesgesetzblatt I Nr. 27, 2022, Seiten 1166 

ff.) ermöglicht es, auch zukünftig Hauptversammlungen ohne physische Präsenz 

der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abzuhalten 

(virtuelle Hauptversammlung). Gemäß § 118a Absatz 1 Satz 1 des Aktiengesetzes 

kann die Satzung vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, vir-

tuelle Hauptversammlungen abzuhalten. 

Auch wenn die diesjährige Hauptversammlung eine Präsenz-Hauptversammlung 

ist, sind Vorstand und Aufsichtsrat der Auffassung, dass die Gesellschaft zukünftig 

die Flexibilität haben sollte, ihre Hauptversammlungen entweder in Präsenz oder 

virtuell durchzuführen.  

Die Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung soll nicht unmittelbar durch die Sat-

zung angeordnet werden, sondern der Vorstand soll ermächtigt werden, im Einzel-

fall zu entscheiden, ob die Hauptversammlung in Präsenz oder virtuell abgehalten 
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werden soll. Während der fünfjährigen Laufzeit der Ermächtigung wird der Vorstand 

im Vorfeld jeder Hauptversammlung eine Entscheidung nach pflichtgemäßem Er-

messen unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 

treffen und hierbei insbesondere die Wahrung der Aktionärsrechte ebenso wie As-

pekte des Gesundheitsschutzes der Beteiligten, Aufwand und Kosten sowie Nach-

haltigkeitserwägungen einbeziehen. 

Ferner soll die Satzung den Mitgliedern des Aufsichtsrats gestatten, bei einer Ver-

hinderung an der persönlichen Teilnahme aus wichtigem Grund, in Fällen, in denen 

sie mit erheblichem Zeit- oder Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der 

Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten, sowie bei einer virtuellen Hauptver-

sammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung an der Hauptversammlung teil-

zunehmen; die Teilnahmepflicht des Versammlungsleiters am Ort der Hauptver-

sammlung bleibt davon unberührt. Die vorgeschlagene Satzungsklausel schafft die 

erforderliche Flexibilität, um in einer solchen Situation die Anreise zur Hauptver-

sammlung zu vermeiden – einschließlich des damit verbundenen Zeit- und Kosten-

aufwands.  

Der Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 7.3 stellt eine Folgeänderung dar, 

die der Vermeidung von Unklarheiten darüber dient, ob die schon bislang in Ziffer 

17.2 der Satzung enthaltenen Befugnisse des Versammlungsleiters auch bei virtu-

ellen Hauptversammlungen in Bezug auf das Nachfragerecht (§ 131 Absatz 1d Satz 

1 AktG) und das Fragerecht zu neuen Sachverhalten (§ 131 Absatz 1e Satz 1 AktG) 

der Aktionäre gelten. Die gesetzliche Grundlage hierfür findet sich in § 131 Absatz 

1d Satz 2 AktG bzw. § 131 Absatz 1e Satz 2 AktG, jeweils in Verbindung mit § 131 

Absatz 2 Satz 2 AktG. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, jeweils zu beschließen: 

7.1 Ergänzung einer neuen Ziffer 15.6 der Satzung betreffend virtuelle 

Hauptversammlungen 

Nach Ziffer 15.5 der Satzung wird folgende neue Ziffer 15.6 eingefügt: 

"Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung entspre-

chend den gesetzlichen Regelungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 

ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 

Hauptversammlung). Die Ermächtigung ist auf Hauptversammlungen beschränkt, 

die innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das 

Handelsregister der Gesellschaft stattfinden." 
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7.2 Ergänzung einer Ziffer 15.7 der Satzung betreffend die Teilnahme von 

Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung im Wege der 

Bild- und Tonübertragung 

Nach der durch Satzungsänderung aufgrund obenstehendem Tagesordnungspunkt 

7.1 neu eingefügten Ziffer 15.6 der Satzung wird folgende neue Ziffer 15.7 eingefügt. 

Sollte Ziffer 15.6 der Satzung nicht oder nicht wirksam eingefügt werden, bleibt Ziffer 

15.6 der Satzung einstweilen frei. 

"Mitgliedern des Aufsichtsrats, die nicht Versammlungsleiter sind, ist in Abstimmung 

mit dem Versammlungsleiter bei einer Verhinderung an der persönlichen Teilnahme 

aus wichtigem Grund, in Fällen, in denen sie mit erheblichem Zeit- oder Kostenauf-

wand verbundene Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müss-

ten, sowie bei einer virtuellen Hauptversammlung die Teilnahme an der Hauptver-

sammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung gestattet." 

7.3 Neufassung von Ziffer 17.2 Sätze 4 und 5 der Satzung 

Ziffer 17.2 Sätze 4 und 5 der Satzung werden neu gefasst und erhalten folgenden 

Wortlaut: 

"Der Versammlungsleiter kann, soweit gesetzlich zulässig, das Frage- und Rede-

recht der Aktionäre, bei virtuellen Hauptversammlungen zusätzlich auch ihr Nach-

fragerecht und ihr Fragerecht zu neuen Sachverhalten, zeitlich angemessen be-

schränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder 

während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen 

Hauptversammlungsverlauf, für die Aussprache zu einzelnen Tagesordnungspunk-

ten sowie für einzelne Rede- und Fragebeiträge (einschließlich von Nachfragen und 

Fragen zu neuen Sachverhalten bei virtuellen Hauptversammlungen) festzulegen." 

8.  Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022/1, die 

Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sachein-

lage mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entspre-

chende Änderung von Ziffer 6.4 der Satzung 

Der Vorstand der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

2. Juni 2022 unter Tagesordnungspunkt 6 ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis einschließlich zum 1. Juni 2027 um ins-

gesamt bis zu EUR 6.707.500,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von 

insgesamt bis zu 6.707.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Stamm-

aktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen und hierbei in bestimmten 
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Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch das gesetzliche Bezugsrecht der Ak-

tionäre auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2022/1 gemäß Ziffer 6.4 der Sat-

zung).  

Von dieser Ermächtigung wurde im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen 

Übernahmeangebot der Fahrenheit AcquiCo GmbH an die Aktionäre der Gesell-

schaft durch Ausgabe von 1.341.500 neuen Aktien an die Fahrenheit AcquiCo 

GmbH Gebrauch gemacht. Am 13. Dezember 2022 hatten der Vorstand und der 

Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossen, das Genehmigten Kapital 2022/1 auszu-

nutzen und 1.341.500 neue Aktien vorbehaltlich des Vollzugs des Übernahmeange-

bots, das seinerseits unter marktüblichen Vollzugsbedingungen, insbesondere der 

Erteilung der erforderlichen kartellrechtlichen Freigaben, abgegeben worden war, 

an die Fahrenheit AquiCo GmbH auszugeben und das Bezugsrecht der Aktionäre 

für die neuen Aktien auszuschließen. Nach Vollzug des Übernahmeangebots wurde 

die Kapitalerhöhung durchgeführt und am 11. Juli 2023 in das Handelsregister für 

die Gesellschaft eingetragen. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass es wichtig ist, stets in größt-

möglichem Umfang auf Entwicklungen kurzfristig durch die Stärkung der Eigenkapi-

talbasis reagieren zu können. Daher soll das Genehmigte Kapital 2022/1 aufgeho-

ben und durch ein neues genehmigtes Kapital 2023/1 mit Ermächtigung zum Be-

zugsrechtsausschluss mit einer Laufzeit bis zum 28. August 2028 ersetzt werden 

(Genehmigtes Kapital 2023/1).  

Die vorgeschlagene Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022/1 soll nur wirksam 

werden, wenn das neue Genehmigte Kapital 2023/1 wirksam an dessen Stelle tritt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022/1 

Das von der Hauptversammlung am 2. Juni 2022 unter Tagesordnungs-

punkt 6 beschlossene Genehmigte Kapital 2022/1 gemäß Ziffer 6.4 der Sat-

zung wird, soweit diese Ermächtigung zum Zeitpunkt der Eintragung des ge-

mäß lit. b) und c) beschlossenen Genehmigten Kapitals 2023/1 im Handels-

register für die Gesellschaft noch nicht ausgenutzt wurde, mit Wirkung zum 

Zeitpunkt der Eintragung des gemäß lit. b) und lit. c) beschlossenen Geneh-

migten Kapitals 2023/1 im Handelsregister für die Gesellschaft aufgehoben. 



- 10 - 
 

b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/1 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis ein-

schließlich zum 28. August 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch 

einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 7.378.250 (in 

Worten: sieben Millionen dreihundertachtundsiebzigtausend zweihundert-

fünfzig) neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Stammaktien) gegen 

Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu insgesamt EUR 7.378.250,00 (in Wor-

ten: Euro sieben Millionen dreihundertachtundsiebzigtausend zweihundert-

fünfzig) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/1).  

Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Vorstand 

wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

Bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein 

Bezugsrecht auf die neuen Aktien einzuräumen. Die neuen Aktien sollen von 

mindestens einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder Unternehmen 

im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

aa) wenn die neuen Aktien gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG gegen 

Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den 

Börsenpreis der schon bestehenden Aktien der Gesellschaft nicht 

wesentlich unterschreitet und der anteilige Betrag der gemäß § 186 

Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-

benen Aktien am Grundkapital 10 % des Grundkapitals zum Zeit-

punkt der Eintragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister 

oder – sofern der nachfolgende Betrag geringer ist – zum jeweiligen 

Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung nicht übersteigt. Auf die 

Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind anzurechnen: 

(1) Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit 

Wandelungs- oder Optionsrechten oder Wandelungspflichten 

ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern und so-

weit die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung von § 186 Ab-

satz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-

gegeben werden, und 
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(2) eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

in entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ver-

äußert werden; 

bb) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere, um die 

neuen Aktien Dritten beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-

teilen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten zu können; 

cc) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen und 

dd) um Inhabern von Wandelungs- oder Optionsrechten, die von der Ge-

sellschaft oder Gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar 

oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben werden, zum 

Verwässerungsschutz ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Um-

fang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder 

Optionsrechte oder nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustünde, 

zu gewähren. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach jeder Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals 2023/1 oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals 2023/1 die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. 

c) Satzungsänderung 

Ziffer 6.4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

"Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis ein-

schließlich zum 28. August 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch 

einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 7.378.250 (in 

Worten: sieben Millionen dreihundertachtundsiebzigtausend zweihundert-

fünfzig) neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Stammaktien) gegen 

Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu insgesamt EUR 7.378.250,00 (in Wor-

ten: Euro sieben Millionen dreihundertachtundsiebzigtausend zweihundert-

fünfzig) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/1).  

Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Vorstand ist 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Ak-

tienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

Bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein 

Bezugsrecht auf die neuen Aktien einzuräumen. Die neuen Aktien sollen von 

mindestens einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder Unternehmen 



- 12 - 
 

im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

aa) wenn die neuen Aktien gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG gegen 

Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den 

Börsenpreis der schon bestehenden Aktien der Gesellschaft nicht 

wesentlich unterschreitet und der anteilige Betrag der gemäß § 186 

Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-

benen Aktien am Grundkapital 10 % des Grundkapitals zum Zeit-

punkt der Eintragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister 

oder – sofern der nachfolgende Betrag geringer ist – zum jeweiligen 

Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung nicht übersteigt. Auf die 

Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind anzurechnen: 

(1) Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit 

Wandelungs- oder Optionsrechten oder Wandelungspflichten 

ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern und so-

weit die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 

3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-

ben werden, und 

(2) eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

in entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ver-

äußert werden; 

bb) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere, um die 

neuen Aktien Dritten beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-

teilen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten zu können; 

cc) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen und 

dd) um Inhabern von Wandelungs- oder Optionsrechten, die von der Ge-

sellschaft oder Gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar 

oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben werden, zum 

Verwässerungsschutz ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Um-

fang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder 
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Optionsrechte oder nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustünde, 

zu gewähren. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach jeder Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals 2023/1 oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals 2023/1 die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen." 

9.  Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrag zwischen der va-Q-tec AG und der Fahrenheit Ac-

quiCo GmbH 

Die Fahrenheit AcquiCo GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Han-

delsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 129025, ("Fahrenheit 

AcquiCo") und die va-Q-tec AG ("va-Q-tec") beabsichtigen den Abschluss eines 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags ("Vertrag"). Der Vertrag bedarf zu 

seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung von va-Q-tec und der 

Gesellschafterversammlung der Fahrenheit AcquiCo.  

Der am 14. Juli 2023 aufgestellte Entwurf des Vertrags ("Vertragsentwurf") hat fol-

genden wesentlichen Inhalt, wobei sich die genannten Paragraphen und Ziffern 

ohne nachfolgende Gesetzesbezeichnung auf den Vertragsentwurf beziehen: 

 va-Q-tec unterstellt ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Vertrags, also 

gemäß Ziffer 7.2 frühestens ab dem 1. Januar 2024, die Leitung ihrer Gesell-

schaft der Fahrenheit AcquiCo. Diese hat das Recht, dem Vorstand der va-Q-

tec hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Grenzen 

Weisungen zu erteilen, insbesondere auch in Bezug auf die Aufstellung des Jah-

resabschlusses von va-Q-tec. Der Vorstand von va-Q-tec ist verpflichtet, den 

Weisungen der Fahrenheit AcquiCo in Übereinstimmung mit § 308 AktG in sei-

ner jeweils gültigen Fassung Folge zu leisten. Weisungen bedürfen der Text-

form. Die Regelungen hierzu finden sich im Einzelnen in § 1. 

 va-Q-tec verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an die Fahrenheit AcquiCo ab-

zuführen. Abzuführen ist, vorbehaltlich einer Bildung oder Auflösung von Rück-

lagen nach Ziffer 2.2, der gemäß § 301 AktG in dessen jeweils geltender Fas-

sung zulässige Höchstbetrag. Die Verpflichtung zur Gewinnabführung besteht 

erstmals für das am 1. Januar 2025 beginnende Geschäftsjahr, oder, sofern der 

Vertrag erst in einem späteren Geschäftsjahr wirksam wird, desjenigen späteren 

Geschäftsjahres von va-Q-tec, in dem der Vertrag gemäß Ziffer 7.2 wirksam 

wird. Die Regelungen und weitere Details zur Gewinnabführung finden sich in § 

2. 
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 Fahrenheit AcquiCo verpflichtet sich ihrerseits zur Verlustübernahme gemäß § 

302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung. Die Verpflichtung zur Verlustüber-

nahme besteht erstmals für das Geschäftsjahr von va-Q-tec, in dem der Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsvertrag gemäß Ziffer 7.2 wirksam wird, und 

zwar unabhängig von einer etwaigen erst ab einem darauffolgenden Geschäfts-

jahr geltenden Gewinnabführungsverpflichtung von va-Q-tec. Alle Regelungen 

zur Verlustübernahme finden sich im Einzelnen in § 3. 

 Fahrenheit AcquiCo garantiert ferner den außenstehenden Aktionären von va-

Q-tec für das am 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr von va-Q-tec für 

den Fall, dass der Vertrag gemäß Ziffer 7.2 in diesem Geschäftsjahr wirksam 

wird, die Zahlung eines bestimmten Gewinnanteils (sog. Garantiedividende). 

Soweit die für das Geschäftsjahr 2024 von va-Q-tec gezahlte Dividende je Aktie 

der va-Q-tec hinter der Garantiedividende zurückbleibt, wird die Fahrenheit Ac-

quiCo daher jedem außenstehenden Aktionär von va-Q-tec den Differenzbetrag 

je va-Q-tec-Aktie zwischen der Garantiedividende und der gezahlten Dividende 

zahlen (sog. Garantiezahlung). Nähere Regelungen dazu finden sich in Ziffer 

4.1. 

 Daneben verpflichtet sich Fahrenheit AcquiCo, für die Dauer des Vertrags, je-

doch erst ab dem am 1. Januar 2025 beginnenden oder, sofern der Vertrag erst 

in einem späteren Geschäftsjahr wirksam wird, beginnend mit diesem späteren 

Geschäftsjahr von va-Q-tec, für welches erstmals eine Gewinnabführungsver-

pflichtung gemäß § 2 besteht, den außenstehenden Aktionären von va-Q-tec 

eine wiederkehrende Geldleistung (sog. Ausgleichszahlung) zu zahlen. Diese 

Verpflichtung ist in Ziffer 4.2 geregelt. 

 Die Höhe der Garantiedividende ist identisch mit der Höhe der Ausgleichszah-

lung. Die Garantiedividende und die Ausgleichszahlung (gemeinsam "Aus-

gleich") betragen für jedes volle Geschäftsjahr von va-Q-tec pro va-Q-tec-Aktie 

jeweils brutto EUR 1,18 (sog. Bruttoausgleichsbetrag), abzüglich eines etwaigen 

Betrages für die Körperschaftsteuer sowie den Solidaritätszuschlag nach dem 

jeweils für diese Steuern für das betreffende Geschäftsjahr geltenden Steuer-

satz, wobei dieser Abzug nur auf den im Bruttoausgleichsbetrag enthaltenen 

Teilbetrag von EUR 0,13 vorzunehmen ist, der sich auf die der deutschen Kör-

perschaftsteuer unterliegenden Gewinne von va Q tec bezieht. Nach den Ver-

hältnissen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Vertragsentwurfs gelangen auf 

diesen Teilbetrag von EUR 0,13 je va-Q-tec-Aktie 15 % Körperschaftsteuer zzgl. 

5,5 % Solidaritätszuschlag, d.h. EUR 0,02, zum Abzug. Zusammen mit dem üb-

rigen anteiligen Bruttoausgleichsbetrag von EUR 1,05 je va-Q-tec-Aktie, der sich 
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auf die nicht mit deutscher Körperschaftsteuer belasteten Gewinne bezieht, 

ergibt sich daraus nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Vertragsentwurfs nach kaufmännischer Rundung auf einen vollen Cent-Betrag 

ein Nettoausgleich in Höhe von EUR 1,16 je va-Q-tec-Aktie für ein volles Ge-

schäftsjahr von va-Q-tec. Vorstehendes ist in Ziffer 4.3 geregelt. 

 Ziffern 4.4 bis 4.8 enthalten Vorschriften betreffend 

- den Einbehalt anfallender Quellensteuern von Garantiezahlung bzw. Aus-

gleichszahlung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, 

- die Fälligkeit von Garantiezahlung bzw. Ausgleichszahlung,  

- die Auswirkung der Beendigung des Vertrags während eines Geschäftsjah-

res von va-Q-tec oder der Bildung eines Rumpfgeschäftsjahres durch va-Q-

tec während der Vertragsdauer auf die Höhe des Ausgleichs,  

- die Auswirkungen verschiedener Arten von Kapitalerhöhungen auf den Aus-

gleich bzw. die Berechtigung zum Ausgleich und  

- zur Berechtigung aller außenstehenden Aktionäre von va-Q-tec, einschließ-

lich der bereits nach Maßgabe von § 5 abgefundenen, auf Ergänzung eines 

bereits erhaltenen Ausgleichs für den Fall, dass das Gericht in einem nach 

dem Spruchverfahrensgesetz eingeleiteten Spruchverfahren rechtskräftig ei-

nen höheren Ausgleich festsetzt oder im Rahmen eines solchen Verfahrens 

in einem gerichtlich protokollierten oder festgestellten Vergleich zur Beendi-

gung des Spruchverfahrens ein höherer Ausgleich vereinbart wird. 

 Weiter verpflichtet sich die Fahrenheit AcquiCo auf Verlangen eines jeden au-

ßenstehenden Aktionärs der va-Q-tec, dessen va-Q-tec-Aktien gegen eine 

Barabfindung in Höhe von EUR 21,80 je va-Q-tec-Aktie zu erwerben. Die Ver-

pflichtung der Fahrenheit AcquiCo zum Erwerb der va-Q-tec-Aktien ist befristet 

und endet zwei Monate nach dem Tag, an dem die Eintragung des Bestehens 

des Vertrags im Handelsregister des Sitzes der va-Q-tec nach § 10 HGB be-

kannt gemacht worden ist. Unter bestimmten Umständen kann sich diese Frist 

verlängern. Vorstehendes ist in Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 geregelt.  

 Weitere Einzelheiten zur Abfindung, namentlich zu den Auswirkungen verschie-

dener Arten von Kapitalerhöhungen auf die Abfindung bzw. die Berechtigung 

zur Abfindung und die Kostenfreiheit der Übertragung der va-Q-tec-Aktien ge-

gen Abfindung, finden sich in Ziffer 5.3 und Ziffer 5.4. 
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 Falls ein Spruchverfahren zur gerichtlichen Bestimmung der angemessenen Ab-

findung eingeleitet wird und das Gericht rechtskräftig eine höhere Abfindung 

festsetzt oder in einem gerichtlich protokollierten Vergleich zur Beendigung ei-

nes Spruchverfahrens oder in einem Vergleich im schriftlichen Verfahren nach 

§ 11 Absatz 4 SpruchG eine höhere Abfindung vereinbart wird, können alle au-

ßenstehenden Aktionäre von va-Q-tec, einschließlich der bereits nach von Maß-

gabe von § 5 abgefundenen, eine entsprechende Ergänzung der bereits erhal-

tenen Abfindung verlangen. Dies ist in Ziffer 5.5 geregelt. 

 Ziffer 5.6 regelt für den Fall der Beendigung des Vertrags durch Kündigung einer 

der Parteien zu einem Zeitpunkt, zu dem die Frist gemäß Ziffer 5.2 für die Ver-

pflichtung zum Erwerb von va-Q-tec-Aktien durch die Fahrenheit AcquiCo gegen 

Zahlung der in Ziffer 5.1 festgelegten Abfindung bereits abgelaufen ist, Details 

des Rechts von zu diesem Zeitpunkt außenstehenden Aktionären von va-Q-tec, 

ihre jeweiligen va-Q-tec-Aktien gegen Abfindung der Fahrenheit AcquiCo anzu-

bieten und deren Verpflichtung, diese entsprechend zu erwerben. 

 § 6 regelt das Auskunftsrecht der Fahrenheit AcquiCo gegenüber der va-Q-tec. 

Die Fahrenheit AcquiCo ist berechtigt, Bücher und Schriften der va-Q-tec jeder-

zeit einzusehen. Der Vorstand der va-Q-tec ist verpflichtet, Fahrenheit AcquiCo 

jederzeit alle verlangten Auskünfte über sämtliche Angelegenheiten der va-Q-

tec zu geben. Ferner ist die va-Q-tec verpflichtet, Fahrenheit AcquiCo über die 

geschäftliche Entwicklung, insbesondere über wesentliche Geschäftsvorfälle, 

laufend zu informieren. Gesetzliche Beschränkungen, die diesen Verpflichtun-

gen entgegenstehen, bleiben unberührt. 

 Der Vertrag wird gemäß Ziffer 7.2 wirksam, sobald sein Bestehen in das Han-

delsregister des Sitzes der va-Q-tec eingetragen worden ist, frühestens jedoch 

zu Beginn des am 1. Januar 2024 beginnenden Geschäftsjahres von va-Q-tec. 

Im Hinblick auf die Verpflichtung der Fahrenheit AcquiCo zur Verlustübernahme 

gemäß § 3 gilt der Vertrag ab dem Beginn des Geschäftsjahres von va-Q-tec, in 

dem der Vertrag gemäß Ziffer 7.2 wirksam wird und im Hinblick auf die Verpflich-

tung von va-Q-tec zur Gewinnabführung gemäß § 2 ab dem Beginn des am 1. 

Januar 2025 beginnenden Geschäftsjahres von va-Q-tec oder ab Beginn eines 

etwaigen späteren Geschäftsjahres von va-Q-tec, in dem dieser Vertrag wirk-

sam wird. Beides ist in Ziffer 7.3 geregelt.  

 Der Vertrag wird gemäß Ziffer 7.4 auf unbestimmte Zeit geschlossen. Fahrenheit 

AcquiCo kann den Vertrag jederzeit ordentlich mit einer Frist von sechs Monaten 

zum Ende eines Geschäftsjahres von va-Q-tec kündigen, frühestens jedoch 
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nach Ablauf einer festen Mindestlaufzeit, welche mit Ablauf desjenigen Ge-

schäftsjahres von va-Q-tec endet, nach dessen Ablauf nach den maßgeblichen 

steuerrechtlichen Vorschriften die vorgeschriebene steuerliche Mindestlaufzeit 

für die Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen und gewerbesteuerlichen 

Organschaft erfüllt ist, frühestens aber nach Ablauf von fünf vollen Zeitjahren ab 

Beginn des in Ziffer 2.3 bezeichneten Geschäftsjahres, in welchem erstmalig die 

Gewinnabführungsverpflichtung gemäß § 2 gilt. Das ordentliche Kündigungs-

recht von va-Q-tec gemäß § 297 Absatz 2 AktG ist ausgeschlossen. Die Rege-

lungen zum ordentlichen Kündigungsrecht befinden sich in Ziffer 7.5. 

 Jede Partei kann den Vertrag außerordentlich aus wichtigem Grund ohne Ein-

haltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ziffer 7.6 regelt bestimmte Sachver-

halte, die insbesondere als wichtiger Grund gelten, darunter auch, wenn der 

Fahrenheit AcquiCo nicht mehr unmittelbar und/oder mittelbar die Mehrheit der 

Stimmrechte in der Hauptversammlung von va-Q-tec zusteht.  

 Ziffer 7.7 regelt das Vertragsende bei Kündigung aus wichtigem Grund, Ziffer 

7.8 regelt die Verpflichtung der Fahrenheit AcquiCo, den Gläubigern von va-Q-

tec bei Enden des Vertrags nach Maßgabe von § 303 AktG Sicherheit zu leisten, 

und gemäß Ziffer 7.9 bedarf die Kündigung des Vertrags der Schriftform. 

 Schließlich enthält der Vertragsentwurf Schlussbestimmungen, insbesondere zu 

Vertragsänderungen, zu den Folgen der ganzen oder teilweisen Unwirksamkeit 

und/oder Undurchführbarkeit einzelner Bestimmungen, zu Auslegungsgrundsät-

zen, zum Erfüllungsort und zum Gerichtsstand. Details hierzu finden sich in § 8.  

Der gemeinsame Bericht der Geschäftsführung der Fahrenheit AcquiCo und des 

Vorstands von va-Q-tec gemäß § 293a AktG vom 14. Juli 2023 enthält ebenfalls 

Ausführungen zu den einzelnen Regelungen des Vertragsentwurfs. Auf diese Aus-

führungen wird hingewiesen. 

Der Vertragsentwurf hat folgenden Wortlaut: 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 

zwischen  

Fahrenheit AcquiCo GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Han-

delsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 129025  

"Fahrenheit AcquiCo" 

und  
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va-Q-tec AG mit Sitz in Würzburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richts Würzburg unter HRB 7368. 

"va-Q-tec" 

und zusammen mit Fahrenheit AcquiCo die "Parteien" sowie jede eine "Partei" 

§ 1 Leitung 

1.1 va-Q-tec unterstellt der Fahrenheit AcquiCo ab dem Zeitpunkt, in dem dieser 

Vertrag gemäß Ziffer 7.2 dieses Vertrags wirksam wird, die Leitung ihrer 

Gesellschaft. Fahrenheit AcquiCo ist demgemäß berechtigt, dem Vorstand der 

va-Q-tec innerhalb der gesetzlichen Grenzen hinsichtlich der Leitung der 

va-Q-tec sowohl allgemeine als auch auf den Einzelfall bezogene Weisungen 

zu erteilen. Fahrenheit AcquiCo ist insbesondere auch berechtigt, Weisungen 

in Bezug auf die Aufstellung des Jahresabschlusses der va-Q-tec zu erteilen.  

1.2 Der Vorstand von va-Q-tec ist verpflichtet, die Weisungen der Fahrenheit 

AcquiCo nach Ziffer 1.1 dieses Vertrags in Übereinstimmung mit § 308 AktG in 

seiner jeweils gültigen Fassung zu befolgen. 

1.3 Fahrenheit AcquiCo ist nicht berechtigt, dem Vorstand der va-Q-tec Weisungen

in Bezug auf die Änderung, Aufrechterhaltung oder Beendigung dieses Vertrags 

zu erteilen. 

1.4 Weisungen bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

§ 2 Gewinnabführung 

2.1 va-Q-tec verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an Fahrenheit AcquiCo 

abzuführen. Abzuführen ist – vorbehaltlich der Bildung und Auflösung von 

Rücklagen nach Ziffer 2.2 dieses Vertrags – der nach § 301 AktG in seiner 

jeweils gültigen Fassung zulässige Höchstbetrag. 

2.2 va-Q-tec kann mit Zustimmung der Fahrenheit AcquiCo Beträge aus dem 

Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, 

soweit dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer der 

Gewinnabführungsverpflichtung gebildete andere Gewinnrücklagen (§ 272 

Abs. 3 HGB) sind auf Verlangen der Fahrenheit AcquiCo soweit nach §§ 301, 

302 AktG in ihrer jeweils gültigen Fassung zulässig, aufzulösen und zum 
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Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn 

abzuführen. Sonstige Rücklagen oder ein Gewinnvortrag, der aus der Zeit vor 

Beginn der Verpflichtung zur Gewinnabführung aus diesem Vertrag stammt, 

dürfen weder als Gewinn abgeführt noch zum Ausgleich eines 

Jahresfehlbetrags verwendet werden. Die Zustimmung bzw. das Verlangen der 

Fahrenheit AcquiCo nach dieser Ziffer 2.2 bedürfen der Textform (§ 126b BGB).

2.3 Die Verpflichtung zur Gewinnabführung besteht erstmals für den ganzen 

Gewinn des am 1. Januar 2025 beginnenden oder – sofern dieser Vertrag nach 

Ziffer 7.2 dieses Vertrags erst in einem späteren Geschäftsjahr wirksam wird –

desjenigen späteren Geschäftsjahres von va-Q-tec, in dem dieser Vertrag nach 

Ziffer 7.2 dieses Vertrags wirksam wird.  

2.4 Die Verpflichtung zur Gewinnabführung wird jeweils mit Feststellung des 

Jahresabschlusses für das betreffende Geschäftsjahr von va-Q-tec fällig. 

§ 3 Verlustübernahme 

3.1 Fahrenheit AcquiCo ist nach § 302 Abs. 1 AktG in seiner jeweils gültigen 

Fassung zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags von va-Q-tec verpflichtet. Die 

Bestimmungen des § 302 AktG sind in ihrer Gesamtheit und in ihrer jeweils 

gültigen Fassung anzuwenden. 

3.2 Die Verpflichtung zum Verlustausgleich besteht erstmals für das Geschäftsjahr 

von va-Q-tec, in dem dieser Vertrag nach Ziffer 7.2 dieses Vertrags wirksam 

wird; dies gilt im Hinblick auf die ab Wirksamwerden dieses Vertrags geltenden 

Leitungsbefugnisse der Fahrenheit AcquiCo gemäß § 1 dieses Vertrages 

ungeachtet der gemäß Ziffer 2.3 dieses Vertrags gegebenenfalls erst ab einem 

darauffolgenden Geschäftsjahr geltenden Gewinnabführungsverpflichtung der 

va-Q-tec gemäß § 2 dieses Vertrages.  

3.3 Die Verpflichtung zum Verlustausgleich wird jeweils am Ende des betreffenden 

Geschäftsjahres von va-Q-tec fällig; endet dieser Vertrag während eines 

Geschäftsjahres von va-Q-tec, wird eine etwaige Verpflichtung zum 

Verlustausgleich für dieses Geschäftsjahr mit Beendigung dieses Vertrags 

fällig. 

§ 4 Garantiedividende und Ausgleichszahlung 

4.1 Fahrenheit AcquiCo garantiert den außenstehenden Aktionären von va-Q-tec 

für das am 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr von va-Q-tec, sofern 
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dieser Vertrag gemäß Ziffer 7.2 dieses Vertrags in diesem Geschäftsjahr 

wirksam wird, die Zahlung eines bestimmten Gewinnanteils gemäß 

nachfolgender Ziffer 4.3 ("Garantiedividende"). Soweit die für das

Geschäftsjahr 2024 von va-Q-tec gezahlte Dividende (einschließlich eventueller 

Abschlagszahlungen, jedoch vor Abzug etwaiger Quellensteuern) je auf den 

Namen lautende Stückaktie von va-Q-tec mit einem anteiligen Betrag am 

Grundkapital von va-Q-tec von EUR 1,00 (jeweils eine "va-Q-tec-Aktie") hinter 

der Garantiedividende zurückbleibt, wird Fahrenheit AcquiCo jedem 

außenstehenden Aktionär von va-Q-tec den entsprechenden Differenzbetrag je 

va-Q-tec-Aktie zahlen ("Garantiezahlung").  

4.2 Fahrenheit AcquiCo verpflichtet sich ferner, den außenstehenden Aktionären 

der va-Q-tec für die Dauer dieses Vertrags, beginnend mit dem in Ziffer 2.3

dieses Vertrags bezeichneten Geschäftsjahr von va-Q-tec, für das erstmals die 

Gewinnabführungsverpflichtung gemäß § 2 dieses Vertrags gilt, eine 

wiederkehrende Geldleistung gemäß nachfolgender Ziffer 4.3

("Ausgleichszahlung") zu zahlen.  

4.3 Die Garantiedividende und die Ausgleichszahlung (gemeinsam der 

"Ausgleich") betragen für jedes volle Geschäftsjahr von va-Q-tec für jede 

va-Q-tec-Aktie jeweils brutto EUR 1,18 ("Bruttoausgleichsbetrag"), abzüglich 

eines etwaigen Betrages für die Körperschaftsteuer sowie den 

Solidaritätszuschlag nach dem jeweils für diese Steuern für das betreffende 

Geschäftsjahr geltenden Steuersatz, wobei dieser Abzug nur auf den im 

Bruttoausgleichsbetrag enthaltenen Teilbetrag von EUR 0,13 vorzunehmen ist, 

der sich auf die der deutschen Körperschaftsteuer unterliegenden Gewinne von 

va-Q-tec bezieht. Nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Abschlusses 

dieses Vertrags gelangen auf diesen Teilbetrag von EUR 0,13 je va-Q-tec-Aktie 

15 % Körperschaftsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag, d.h. EUR 0,02, zum 

Abzug. Zusammen mit dem übrigen anteiligen Bruttoausgleichsbetrag von 

EUR 1,05 je va-Q-tec-Aktie, der sich auf die nicht mit deutscher 

Körperschaftsteuer belasteten Gewinne bezieht, ergibt sich daraus nach den 

Verhältnissen zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrags nach 

kaufmännischer Rundung auf einen vollen Cent-Betrag ein 

Nettoausgleichsbetrag in Höhe von EUR 1,16 je va-Q-tec-Aktie für ein volles 

Geschäftsjahr von va-Q-tec. 
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4.4 Es wird klargestellt, dass, soweit gesetzlich vorgeschrieben, anfallende 

Quellensteuern (z.B. Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag) von 

der Garantiezahlung bzw. der Ausgleichszahlung einbehalten werden. 

4.5 Die Garantiezahlung bzw. die Ausgleichszahlung ist am dritten Geschäftstag

nach der ordentlichen Hauptversammlung von va-Q-tec für das jeweils 

abgelaufene Geschäftsjahr von va-Q-tec fällig, die Ausgleichszahlung jedoch 

spätestens acht Monate nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres von 

va-Q-tec. 

4.6 Falls dieser Vertrag während eines Geschäftsjahres von va-Q-tec endet oder 

va-Q-tec während der Vertragsdauer ein Rumpfgeschäftsjahr bildet, vermindert 

sich der Ausgleich für das betreffende Geschäftsjahr zeitanteilig. 

4.7 Falls das Grundkapital von va-Q-tec aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe 

neuer Aktien erhöht wird, vermindert sich der Ausgleich je va-Q-tec-Aktie in dem 

Maße, dass der Gesamtbetrag des Ausgleichs unverändert bleibt. Falls das 

Grundkapital von va-Q-tec durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen erhöht wird, gelten die Rechte aus diesem § 4 auch für die von 

außenstehenden Aktionären erworbenen Aktien aus einer solchen 

Kapitalerhöhung. Der Beginn der Berechtigung aus den neuen Aktien gemäß 

diesem § 4 ergibt sich aus der von va-Q-tec bei Ausgabe der neuen Aktien 

festgesetzten Gewinnanteilsberechtigung. 

4.8 Falls ein Spruchverfahren nach dem Spruchverfahrensgesetz (SpruchG) 

eingeleitet wird und das Gericht rechtskräftig einen höheren Ausgleich festsetzt 

oder in einem gerichtlich protokollierten oder gemäß § 11 Abs. 4 SpruchG 

gerichtlich festgestellten Vergleich zur Beendigung eines Spruchverfahrens ein 

höherer Ausgleich  vereinbart wird, können alle außenstehenden Aktionäre von 

va-Q-tec, einschließlich der bereits nach Maßgabe von § 5 dieses Vertrags 

abgefundenen außenstehenden Aktionäre von va-Q-tec, eine entsprechende

Ergänzung des Ausgleichs verlangen.  

§ 5 Abfindung 

5.1 Fahrenheit AcquiCo verpflichtet sich, auf Verlangen eines jeden 

außenstehenden Aktionärs von va-Q-tec dessen va-Q-tec-Aktien gegen eine 

Barabfindung ("Abfindung") von EUR 21,80 je va-Q-tec-Aktie zu erwerben. 
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5.2 Die Verpflichtung von Fahrenheit AcquiCo zum Erwerb der Aktien ist befristet.

Die Frist endet zwei Monate nach dem Tag, an dem die Eintragung des 

Bestehens dieses Vertrags im Handelsregister des Sitzes von va-Q-tec nach 

§ 10 HGB bekannt gemacht worden ist. Eine Verlängerung der Frist nach § 305 

Abs. 4 Satz 3 AktG wegen eines Antrags auf Bestimmung des angemessenen 

Ausgleichs oder der angemessenen Abfindung durch das in § 2 SpruchG 

bestimmte Gericht bleibt unberührt; in diesem Fall endet die Frist zwei Monate 

nach dem Tag, an dem die Entscheidung über den zuletzt beschiedenen Antrag 

im Bundesanzeiger bekanntgemacht worden ist. 

5.3 Falls bis zum Ablauf der in Ziffer 5.2 dieses Vertrags bestimmten Frist das 

Grundkapital von va-Q-tec aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe neuer

Aktien erhöht wird, vermindert sich ab diesem Zeitpunkt die Abfindung je Aktie 

in dem Maße, dass der Gesamtbetrag der Abfindung unverändert bleibt. Falls

das Grundkapital von va-Q-tec bis zum Ablauf der in Ziffer 5.2 dieses Vertrags 

bestimmten Frist durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage

erhöht wird, gelten die Rechte aus diesem § 5 auch für die von außenstehenden 

Aktionären erworbenen Aktien aus dieser Kapitalerhöhung. 

5.4 Die Übertragung von va-Q-tec-Aktien gegen Abfindung ist für die 

außenstehenden Aktionäre von va-Q-tec kostenfrei. 

5.5 Falls ein Spruchverfahren nach dem SpruchG eingeleitet wird und das Gericht

rechtskräftig eine höhere Abfindung festsetzt oder in einem gerichtlich 

protokollierten oder gemäß § 11 Abs. 4 SpruchG gerichtlich festgestellten 

Vergleich zur Beendigung eines Spruchverfahrens eine höhere Abfindung 

vereinbart wird, können alle außenstehenden Aktionäre von va-Q-tec, 

einschließlich der bereits nach Maßgabe von § 5 dieses Vertrags 

abgefundenen außenstehenden Aktionäre von va-Q-tec, eine entsprechende

Ergänzung der Abfindung verlangen. 

5.6 Falls dieser Vertrag durch Kündigung der Fahrenheit AcquiCo oder va-Q-tec zu 

einem Zeitpunkt endet, zu dem die Frist gemäß Ziffer 5.2 dieses Vertrags für 

die Verpflichtung zum Erwerb der va-Q-tec-Aktien durch Fahrenheit AcquiCo 

gegen Abfindung nach Ziffer 5.1 dieses Vertrags abgelaufen ist, hat jeder zu 

diesem Zeitpunkt außenstehende Aktionär von va-Q-tec das Recht, seine 

va-Q-tec-Aktien, die er im Zeitpunkt der Beendigung dieses Vertrags hält, der 

Fahrenheit AcquiCo gegen Abfindung nach Ziffer 5.1 dieses Vertrags 

anzubieten, und die Fahrenheit AcquiCo ist verpflichtet, die von dem 
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außenstehenden Aktionär angebotenen va-Q-tec-Aktien gegen Abfindung nach 

Ziffer 5.1 dieses Vertrags zu erwerben. Falls die Abfindung je va-Q-tec-Aktie 

nach Ziffer 5.1 dieses Vertrags durch eine rechtskräftige Entscheidung in einem 

Spruchverfahren nach dem SpruchG oder durch einen gerichtlich 

protokollierten oder gemäß § 11 Abs. 4 SpruchG gerichtlich festgestellten 

Vergleich zur Beendigung eines Spruchverfahrens erhöht wird, wird Fahrenheit 

AcquiCo die von dem außenstehenden Aktionär angebotenen va-Q-tec-Aktien 

gegen Zahlung der im Spruchverfahren oder im gerichtlich protokollierten oder 

festgestellten Vergleich festgesetzten Abfindung je va-Q-tec-Aktie erwerben. 

Das Recht unter dieser Ziffer 5.6 ist befristet. Die Frist endet zwei Monate nach 

dem Tag, an dem die Eintragung der Beendigung dieses Vertrags im 

Handelsregister des Sitzes von va-Q-tec nach § 10 HGB bekannt gemacht 

worden ist ("Andienungsfrist"). Ziffern 5.3 und 5.4 dieses Vertrags gelten 

entsprechend. Die nach Ziffer 5.6 dieses Vertrags geschuldete Abfindung wird 

bei fristgerechter Geltendmachung mit Ablauf der Andienungsfrist sowie 

Einlieferung der angebotenen va-Q-tec Aktien zur Übertragung auf die 

Fahrenheit AcquiCo Zug um Zug gegen Zahlung der Abfindung fällig und ist 

nach Ablauf der Andienungsfrist sowie Einlieferung der angebotenen va-Q-tec 

Aktien zur Übertragung auf die Fahrenheit AcquiCo Zug um Zug gegen Zahlung 

der Abfindung mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 

nach § 247 BGB zu verzinsen. Die Verzinsungsregelung des § 305 Abs. 3 

Satz 3 AktG findet auf eine nach Ziffer 5.6 dieses Vertrags geschuldete 

Abfindung keine Anwendung; dies gilt auch dann, wenn für die Abfindung nach 

Ziffer 5.1 dieses Vertrags durch eine rechtskräftige Entscheidung in einem 

Spruchverfahren nach dem SpruchG oder durch einen gerichtlich 

protokollierten oder gemäß § 11 Abs. 4 SpruchG gerichtlich festgestellten 

Vergleich eine entsprechende Verzinsung festgesetzt wurde. 

§ 6 Auskunftsrecht 

6.1 Fahrenheit AcquiCo ist berechtigt, jederzeit Bücher und Schriften von va-Q-tec 

einzusehen. 

6.2 Der Vorstand von va-Q-tec ist verpflichtet, Fahrenheit AcquiCo jederzeit alle 

verlangten Auskünfte über sämtliche Angelegenheiten von va-Q-tec zu geben.

6.3 Unbeschadet der vorstehenden Rechte ist va-Q-tec verpflichtet, Fahrenheit 

AcquiCo über die geschäftliche Entwicklung, insbesondere über wesentliche 

Geschäftsvorfälle, laufend zu informieren. 
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6.4 Den in diesem § 6 enthaltenen Verpflichtungen entgegenstehende gesetzliche 

Bestimmungen bleiben unberührt.  

§ 7 Wirksamwerden; Dauer 

7.1 Dieser Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der

Hauptversammlung von va-Q-tec sowie der Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung der Fahrenheit AcquiCo. 

7.2 Dieser Vertrag wird wirksam, sobald sein Bestehen in das Handelsregister des

Sitzes von va-Q-tec eingetragen worden ist, frühestens jedoch mit dem Beginn 

des am 1. Januar 2024 beginnenden Geschäftsjahres von va-Q-tec. 

7.3 Dieser Vertrag gilt  

a) bezüglich der Verpflichtung zur Verlustübernahme der Fahrenheit 

AcquiCo nach § 3 dieses Vertrags (gegebenenfalls rückwirkend) ab dem 

Beginn des Geschäftsjahres von va-Q-tec, in dem dieser Vertrag gemäß 

Ziffer 7.2 dieses Vertrags wirksam wird; und 

b) bezüglich der Verpflichtung von va-Q-tec zur Gewinnabführung nach § 2

dieses Vertrags ab dem Beginn des am 1. Januar 2025 beginnenden 

Geschäftsjahres von va-Q-tec oder – sofern dieser Vertrag nach Ziffer 7.2

dieses Vertrags erst in einem späteren Geschäftsjahr wirksam wird –

(gegebenenfalls rückwirkend) ab Beginn desjenigen späteren 

Geschäftsjahres, in dem dieser Vertrag gemäß Ziffer 7.2 dieses Vertrags 

wirksam wird. 

7.4 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  

7.5 Fahrenheit AcquiCo kann diesen Vertrag jederzeit ordentlich mit einer Frist von 

sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres der va-Q-tec kündigen, 

frühestens jedoch zum Ende der nachstehend näher bezeichneten festen 

Mindestlaufzeit ("Feste Mindestlaufzeit"). Die Feste Mindestlaufzeit endet mit 

Ablauf desjenigen Geschäftsjahres von va-Q-tec, nach dessen Ablauf die in 

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KStG  (oder entsprechenden Nachfolgevorschriften) in 

der für den betreffenden Zeitraum jeweils maßgeblichen Fassung für die 

Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen und gewerbesteuerlichen 

Organschaft vorgeschriebene steuerliche Mindestlaufzeit eines 

Gewinnabführungsvertrags erfüllt ist, frühestens aber fünf volle Zeitjahre (60 

Monate), gerechnet ab dem Beginn des in Ziffer 2.3 dieses Vertrags 
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bezeichneten Geschäftsjahres, für das erstmals die 

Gewinnabführungsverpflichtung gemäß § 2 dieses Vertrags gilt. Das 

ordentliche Kündigungsrecht von va-Q-tec (§ 297 Abs. 2 AktG) ist 

ausgeschlossen. 

7.6 Jede Partei kann diesen Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist kündigen (§ 297 Abs. 1 Satz 1 AktG). Als wichtiger Grund 

gelten insbesondere 

a) der Verlust der unmittelbaren und/oder mittelbaren Mehrheit der 

Stimmrechte der Fahrenheit AcquiCo in der Hauptversammlung von 

va-Q-tec; 

b) die Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation einer Partei, 

ausgenommen eine Spaltung der va-Q-tec im Wege der Ausgliederung 

von Teilen ihres Vermögens auf eine 100%-ige Tochtergesellschaft; 

c) der Fortfall der finanziellen Eingliederung der va-Q-tec in die Fahrenheit 

AcquiCo im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG; 

d) die Umwandlung der va-Q-tec in eine Rechtsform, die nicht 

Organgesellschaft im Sinne der §§ 14, 17 KStG sein kann;  

e) sonstige Umstände, die einen wichtigen Grund im steuerlichen Sinne für 

die Beendigung des Vertrags darstellen; oder 

f) falls Fahrenheit AcquiCo fällige und bezifferte Zahlungsverpflichtungen 

aus diesem Vertrag auch nach Ablauf einer zuvor durch va-Q-tec in 

Textform (§ 126b BGB) für die Erfüllung der betreffenden 

Zahlungsverpflichtungen unter Bezugnahme auf diese Bestimmung 

gesetzten angemessenen Nachfrist von mindestens einem Monat nicht 

erfüllt. § 297 Abs. 1 Satz 2 AktG bleibt unberührt. 

7.7 Im Fall einer Kündigung aus wichtigem Grund endet dieser Vertrag mit dem 

Ablauf des in der Kündigung genannten Tages, frühestens jedoch mit Ablauf 

desjenigen Tages, an dem die Kündigung der jeweils anderen Partei zugeht. 

7.8 Wenn dieser Vertrag endet, hat Fahrenheit AcquiCo den Gläubigern von 

va-Q-tec nach Maßgabe von § 303 AktG Sicherheit zu leisten. 

7.9 Die Kündigung dieses Vertrags bedarf der Schriftform (§ 297 Abs. 3 AktG). 
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§ 8 Schlussbestimmungen 

8.1 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform, 

sofern nicht gesetzlich eine strengere Form vorgeschrieben ist. Dies gilt auch 

für dieses Schriftformerfordernis. Im Übrigen gilt § 295 AktG.  

8.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam 

und/oder undurchführbar sein oder werden oder sollte dieser Vertrag eine

Regelungslücke enthalten, lässt dies unwiderleglich die Wirksamkeit und 

Durchführbarkeit des Vertrags im Übrigen unberührt. Die Parteien verpflichten 

sich, anstelle der unwirksamen und/oder undurchführbaren Bestimmung oder 

zur Ausfüllung einer Regelungslücke eine angemessene, wirksame und 

durchführbare Regelung zu vereinbaren, die dem mit der unwirksamen 

und/oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am 

nächsten kommt. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass va-Q-tec vor dem 

1. Januar 2025 ein Rumpfgeschäftsjahr bildet. Die Parteien vereinbaren ferner

ausdrücklich und unwiderleglich, dass dieser Vertrag keine rechtliche Einheit im 

Sinne des § 139 BGB mit anderen Rechtsgeschäften oder Vereinbarungen, die 

zwischen den Parteien oder unter deren Beteiligung getätigt oder 

abgeschlossen wurden oder werden, bildet oder bilden soll. 

8.3 Zur Auslegung dieses Vertrags sind die Bestimmungen für die Anerkennung 

einer ertragsteuerlichen Organschaft, insbesondere §§ 14 bis 19 KStG in ihrer 

jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen. 

8.4 Soweit rechtlich zulässig, ist Würzburg Erfüllungsort für die beiderseitigen 

Verpflichtungen aus diesem Vertrag sowie ausschließlicher Gerichtsstand. 

(Unterschriftenseiten folgen) 

(Unterschriftenseite zu Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) 

 

va-Q-tec AG 

Datum:    

     

Name:  Name:   

Position:  Position:   
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(Unterschriftenseite zu Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) 
 
 

Fahrenheit AcquiCo GmbH 
 
Datum: 

   

    

Name:    

Position:    

 

Es ist geplant, dass die Gesellschafterversammlung der Fahrenheit AcquiCo ihre 

Zustimmung zum Vertragsentwurf noch vor dieser Hauptversammlung von va-Q-tec 

erteilen wird. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,  

dem Abschluss des vorstehend im Wortlaut wiedergegebenen, beabsichtig-

ten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der va-Q-tec 

AG als beherrschtem Unternehmen und der Fahrenheit AcquiCo GmbH als 

herrschendem Unternehmen zuzustimmen. 

INFORMATIONEN UND BERICHTE AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 5: 

In Ergänzung zu Tagesordnungspunkt 5 sind nachfolgend die Lebensläufe und weitere In-

formationen zu den zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten wiedergege-

ben. Diese finden Sie ebenfalls unter https://ir.va-Q-tec.com und dem Link "Hauptversamm-

lung". 

 

Jarl Dahlfors 

Ausbildung: 

Jarl Dahlfors erwarb an der Universität Stockholm/Schweden einen BSc in Betriebswirt-

schaft und Rechnungswesen. Er hat seine Managementausbildung am IMD in 

Lausanne/Schweiz und an der Universität Cranfield im Vereinigten Königreich absolviert. 

Beruflicher Werdegang: 

 Seit 2015: Advisor bei EQT Partners AB, Stockholm/Schweden 
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 2015-2022: CEO der Anticimex Group AB, Stockholm/Schweden 

 2013-2015: CEO der Loomis Gruppe, Stockholm/Schweden 

 2009-2012: CEO Loomis US, Houston/Vereinigte Staaten von Amerika 

 

Ali Farahani 

Ausbildung: 

Ali Farahani erwarb einen BSc der Stockholm School of Economics/Schweden in Betriebs- 

und Volkswirtschaft. 

Beruflicher Werdegang:   

 Seit 2013: EQT Partners AB, Stockholm/Schweden (seit 2021 Partner)  

 2010-2013: M&A - Medien & Kommunikation bei Morgan Stanley, London/Vereinigtes 

Königreich und Stockholm/Schweden 

Matthias Wittkowski 

Ausbildung: 

Matthias Wittkowski hat einen Diplomabschluss der European Business School, Oestrich-

Winkel in Betriebswirtschaftslehre. 

Beruflicher Werdegang: 

 Seit 2014: EQT Partners GmbH, München (seit 2019 Partner)  

 2006-2014: Geschäftsführender Direktor und Partner bei The Boston Consulting Group 

GmbH, München 

Winfried Klar 

Herr Winfried Klar, beruflich tätig als selbständiger Unternehmensberater, wurde am 10. 

Oktober 1954 geboren, ist deutscher Staatsangehöriger und wohnt in Oldenburg. Er ist seit 

2013 Mitglied des Aufsichtsrats der va-Q-tec AG und seit 2016 Vorsitzender des Prüfungs-

ausschusses. 

Ausbildung: 

Herr Klar studierte an der Universität Münster und erwarb den Abschluss als Diplom-Kauf-

mann. 

Beruflicher Werdegang: 

 2013-2019: Management-Beratung im Mittleren Osten, KMC Klar Management Con-

sultancies, Dubai 

 2009-2013: Geschäftsführer und CFO der MAUSER Holding GmbH, Brühl 

 2004-2009: Geschäftsführer und CFO der VESTOLIT GmbH & Co KG, Marl 
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 1993-2003: Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglied in verschiedenen Unternehmen 

 1991-1992: Leiter Konzernentwicklung bei EVONIK (früher RAG) 

 1980-1990: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei PwC Düsseldorf 

In Sook Yoo 

Frau In Sook Yoo wurde am 5. Oktober 1973 geboren und ist koreanische Staatsangehö-

rige. 

Ausbildung und Berufserfahrung: 

Frau Yoo erwarb an der Korean National Open University einen Bachelor of Computer Sci-

ence. Außerdem erwarb sie einen Bachelor in Business Administration an der Sejong Uni-

versity in Korea. Zusatzqualifikationen erwarb sie an der WHU – Otto Beisheim School of 

Management in Vallendar in verschiedenen MBA Modulen. Frau Yoo ist seit mehr als 15 

Jahren in leitenden Positionen tätig, darunter mehr als zehn Jahre Geschäftsführerin in ver-

schiedenen Ländern. Während dieser Zeit baute sie mit ein Start-up zu einem börsenno-

tierten Unternehmen aus, das mittlerweile über 650 Arbeitnehmer beschäftigt. Etliche Län-

dergesellschaften wurden von ihr ebenfalls maßgeblich mit aufgebaut. Sie verfügt über Ge-

schäftserfahrung in der Pharma- und Biopharmabranche im Zusammenhang mit tempera-

turkontrollierten Lieferketten, mit thermischen Verpackungslösungen sowie über Geschäfts-

erfahrung in der Geräte-, Bau- und Mobilitätsindustrie im Zusammenhang mit Energieeffizi-

enz und Hochleistungsdämmstoffen. Sie sammelte ihre Berufserfahrung in vier verschiede-

nen Ländern und spricht fließend Koreanisch, Englisch und Deutsch.  

 

Beruflicher Werdegang: 

 Seit 2019: Head of Global Corporate Strategy and Development, va-Q-tec AG, Würz-

burg 

 2017-2023: Executive Director bei der va-Q-tec Japan G.K., Tokyo/Japan 

 2011-2023: Representative Director bei der va-Q-tec Korea Ltd., Seoul/Korea 

 2014-2019: APAC Strategy and Business Development, va-Q-tec AG, Würzburg 

 2012-2013: Key Account Manager bei der va-Q-tec AG, Würzburg 

 2009-2012: Head of Marketing bei der va-Q-tec AG, Würzburg 

 2001-2009: Project Manager bei der va-Q-tec AG, Würzburg 

 1999-2001: Accounting / HR bei der Koreanischen Botschaft in Kuala Lumpur/Malaysia 

 1994-1999: Official in Charge des Premierministers von Korea in Seoul/Korea 
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ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6: 

 

VERGÜTUNGSBERICHT DER VA-Q-TEC AG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 

Im nachfolgenden Vergütungsbericht werden die individuell gewährte und geschuldete Ver-

gütung der gegenwärtigen und ehemaligen Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

der va-Q-tec AG im Geschäftsjahr 2022 beschrieben, wobei ehemaligen Mitgliedern des 

Vorstands im Geschäftsjahr 2022 keine Vergütung gewährt oder geschuldet wurde. Hierbei 

erläutert der Bericht detailliert und individualisiert die Struktur und Höhe der einzelnen Be-

standteile der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung. Der Vergütungsbericht wurde ge-

meinsam durch den Vorstand und Aufsichtsrat erstellt und richtet sich nach den Anforde-

rungen des deutschen Aktiengesetzes (§ 162 AktG) und entspricht damit den geltenden 

Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK). Sowohl dem Vor-

stand als auch dem Aufsichtsrat ist eine klare, verständliche und transparente Berichter-

stattung sehr wichtig. Um die Einordnung der gemachten Angaben zu erleichtern und das 

Verständnis zu fördern, werden auch die im Geschäftsjahr 2022 geltenden Vergütungssys-

teme für den Vorstand und den Aufsichtsrat in ihren Grundzügen dargestellt. 

Eine detaillierte Beschreibung der Vergütungssysteme der Vorstands- und Aufsichtsrats-

mitglieder der va-Q-tec AG findet sich im Internet auf der IR-Seite im Bereich Corporate 

Governance. 

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor. Bei Abweichungen ist die 

deutsche Fassung maßgeblich und geht der englischen Übersetzung des Dokuments vor. 

Würzburg, den 26.04.2023 

Gez. Dr. Joachim Kuhn 

Vorsitzender des Vorstands 

 

Gez. Stefan Döhmen 

Finanzvorstand 

 

Gez. Dr. Gerald Hommel 

Vorsitzender des Aufsichts-

rats der va-Q-tec AG 

1 RÜCKBLICK AUF DAS VERGÜTUNGSJAHR 2022 

1.1 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE BILLIGUNG DES VERGÜTUNGSSYSTEMS 
FÜR DIE VORSTANDSMITGLIEDER 

Das aktuelle System der Vergütung für die Mitglieder des Vorstands der va-Q-tec AG wurde 

vom Aufsichtsrat – nach Vorbereitung durch den Präsidialausschuss – in Übereinstimmung 

mit §§ 87 Abs. 1, 87a Abs. 1 AktG am 30.03.2021 beschlossen und von der Hauptversamm-

lung am 21.05.2021 mit einer Mehrheit von 91,15 % des vertretenen Kapitals gebilligt. Die-

ses findet Anwendung auf alle Verträge des Vorstands der Gesellschaft, die nach dem 21. 

Mai 2021 abgeschlossen werden. Daneben gilt für bestehende Altverträge des Vorstands 
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weiterhin das bisherige Vergütungssystem, das von der ordentlichen Hauptversammlung 

am 24. Mai 2019 gebilligt wurde („bisheriges Vergütungssystem“). Somit kommen für das 

Berichtsjahr 2021 zwei Vergütungssysteme zur Anwendung (siehe Punkt 1.3). 

1.2 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE BILLIGUNG DES VERGÜTUNGSSYSTEMS 
FÜR DIE AUFSICHTSRATSMITGLIEDER 

Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat, das in § 14 der Satzung geregelt ist, wurde 

von der Hauptversammlung am 21. Mai 2021 mit einer Mehrheit von 99,77 % des vertrete-

nen Kapitals ebenfalls gebilligt. Damit wurde das am 14. August 2020 durch die Hauptver-

sammlung beschlossene System ohne Veränderungen bestätigt. 

1.3 ANWENDUNG DES VORSTANDSVERGÜTUNGSSYSTEMS IM GESCHÄFTSJAHR 
2022 

Die im Geschäftsjahr 2022 geltenden Vorstandsdienstverträge der aktiven Vorstandsmit-

glieder wurden im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung zur Überprüfung der Vergü-

tungshöhe per Aufsichtsratsbeschluss vom 14.02.2021 bzw. 09.04.2021 jeweils mit Wir-

kung zum 01.07.2021 angepasst und mit den Regelungen des neuen Vergütungssystems 

in Einklang gebracht. Die übrigen Regelungen der Vorstandsdienstverträge wurden nicht 

verändert. Dennoch gibt es keine materiellen, im Geschäftsjahr 2022 relevanten Abwei-

chungen zwischen den auf Basis des bisherigen Vergütungssystems laufenden Vorstands-

dienstverträgen und dem neu beschlossenen Vergütungssystem. So gibt es vor allem kein 

Indiz dafür, dass die in den Altverträgen nicht vereinbarten Malus-/Clawback-Regelungen 

oder eine festgelegte Maximalvergütung in irgendeiner Form zur Anwendung gekommen 

wären. Vorhandene Abweichungen werden im Folgenden, sofern einschlägig, dargestellt 

und erläutert. Der Präsidialausschuss, dem der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Gerald Hom-

mel, die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Frau Dr. Barbara Ooms-Gnauck sowie 

das Aufsichtsratsmitglied Dr. Eberhard Kroth angehören, überprüft regelmäßig die Ange-

messenheit und Marktüblichkeit der Vergütung der Vorstandsmitglieder und schlägt dem 

Aufsichtsrat bei Bedarf Anpassungen vor, um innerhalb des geltenden Rahmens ein markt-

übliches und zugleich wettbewerbsfähiges Vergütungspaket für die Vorstandsmitglieder si-

cherzustellen. Der Aufsichtsrat hat die Angemessenheit zuletzt im Zuge der Erarbeitung 

des aktuellen Vorstandsvergütungssystems überprüft und von den unabhängigen externen 

Vergütungsexperten der Kienbaum Consultants International GmbH analysieren lassen. 

Dabei wurde die Vergütung der va-Q-tec-Vorstandsmitglieder unter Berücksichtigung der 

Börsennotierung sowie den Größenkriterien Umsatz, Mitarbeiterzahl und Marktkapitalisie-

rung vergleichbaren Unternehmen („Peer-Group“) gegenübergestellt. Im Ergebnis ist die 

Vergütung der va-Q-tec-Vorstandsmitglieder auch weiterhin marktüblich. Die Angemessen-

heitsprüfung der Vorstandsvergütung innerhalb der Gruppe erfolgt jährlich intern anhand 

der Entwicklung der Vorstandsvergütung im Vergleich zur Entwicklung der Vergütung des 

oberen Führungskreises, definiert als die erste Managementebene unterhalb des 
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Vorstands, und zur Entwicklung der Vergütung der Belegschaft insgesamt, definiert als 

Durchschnittsvergütung der Vollzeitbeschäftigten der Gruppe in Deutschland. 

In Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Vergütungssystemen hat der Aufsichtsrat 

konkrete Zielvergütungen für jedes Vorstandsmitglied individuell festgelegt. Die Zielvergü-

tungen beider Vorstandsmitglieder wurden zuletzt im Geschäftsjahr 2021 im Rahmen einer 

vertraglich vorgesehenen Überprüfung der Vergütungshöhe und -struktur zum 01.07.2021 

angepasst. Für das Geschäftsjahr 

2023 ist eine Anpassung der Zielvergütung von Herrn Döhmen im Rahmen der Vertrags-

verlängerung vereinbart. Ferner hat der Aufsichtsrat für jedes Vorstandsmitglied die Leis-

tungskriterien in Bezug auf die erfolgsabhängigen, variablen Vergütungsbestandteile für 

das Geschäftsjahr 2022 festgelegt, sofern sich diese nicht bereits direkt aus dem geltenden 

Vergütungssystem ergeben. Diese Kriterien stehen im Einklang mit der Unternehmensstra-

tegie und sind aus den strategischen Zielen und operativen Steuerungsgrößen abgeleitet. 

1.4 ANWENDUNG DES VERGÜTUNGSSYSTEMS FÜR DEN AUFSICHTSRAT IM 
GESCHÄFTSJAHR 2022 

Das gegenüber dem Vorjahr unveränderte Vergütungssystem für den Aufsichtsrat wurde 

vollständig wie in § 14 der Satzung der Gesellschaft geregelt angewendet. 

1.5 VERÄNDERUNG IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES VORSTANDS UND DES 
AUFSICHTSRATS IM GESCHÄFTSJAHR 2022 

In der Zusammensetzung des Vorstands der va-Q-tec AG gab es im Geschäftsjahr 2022 

keine Veränderungen. 

2 VERGÜTUNG DER VORSTANDSMITGLIEDER DER VA-Q-TEC AG 

2.1 HIGHLIGHTS DES GESCHÄFTSJAHRES 2022 

Das Geschäftsjahr 2022 stellte sich aus Sicht des Vorstands in vielerlei Hinsicht als beson-

ders herausfordernd heraus. Mit einem Umsatzplus von 7 % wuchs die Gesellschaft im 

hohen einstelligen Prozentbereich, blieb aber andererseits hinter den gesteckten Erwartun-

gen zurück. Die Nachfrage nach qualifizierten Thermo-Transportlösungen für Corona-Impf-

stoffe reduzierte sich deutlich stärker als von den Geschäftspartnern angekündigt und dem-

entsprechend vom Vorstand erwartet. Das Geschäftsjahr war geprägt von erheblichen Fluk-

tuationen mit dem Covid 19-Geschäft und gerade zum Jahresende trafen viele Prognosen 

hinsichtlich des Bedarfs an Transporten für die Impfstoffe kurzfristig nicht ein, sodass deren 

Anteil am Gesamtumsatz in 2022 letztendlich nur 16 % beträgt (Vj.: 23 %). Das Geschäft 

außerhalb der Corona-Impfstofflogistik entwickelte sich weiterhin positiv, konnte aber die 

nachlassende Dynamik im Geschäft mit Impfstofftransporten kurzfristig nicht kompensie-

ren. 
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Die va-Q-tec AG hat nach einem Auswahlprozess im Frühjahr 2022 Mitte des Jahres Fi-

nanzberater mit der Aufgabe engagiert die besten Alternativen zu identifizieren, um die 

Wachstumsstrategie von va-Q-tec langfristig erfolgreich finanzieren und umsetzen zu kön-

nen. Dieser Prozess führte im Dezember 2022 zu einer Zusammenschlussvereinbarung 

(Business Combination Agreement) in Bezug auf ein freiwilliges öffentliches Übernahme-

angebot von EQT Private Equity und die Voraussetzungen und Bedingungen einer strate-

gischen Partnerschaft mit der Fahrenheit AcquiCo GmbH („Bieterin“) und ihrer Alleingesell-

schafterin, die jeweils vom EQT X Fonds kontrolliert werden. Am 16. Januar 2023 unter-

breitete die Bieterin ein Angebot zum Erwerb aller va-Q-tec- Aktien in Höhe von 26,00 Euro 

je Aktie. Dies entspricht einer Prämie von 97,9% auf den volumengewichteten Durch-

schnittskurs der va-Q-tec-Aktie der drei Monate bis zum 9. Dezember 2022, dem Tag, an 

dem die Ad-hoc Mitteilung zum voraussichtlich kurzfristigen Abschluss der Zusammen-

schlussvereinbarung veröffentlicht wurde. Einer der wesentlichen Eckpfeiler aus Sicht der 

va-Q-tec AG ist die Verpflichtung der EQT Private Equity zur Zeichnung einer Barkapitaler-

höhung aus genehmigtem Kapital um 10% des Grundkapitals ohne Bezugsrecht zum An-

wgebotspreis von 26,00 EUR unmittelbar nach erfolgreichem Abschluss des Übernahme-

angebots, wodurch der va-Q-tec zusätzliches Eigenkapital in Höhe von knapp 35 Mio. EUR 

zufließen würde. Nach Vollzug des Übernahmeangebots, welches derzeit noch unter den 

in der Angebotsunterlage beschriebenen kartellrechtlichen bzw. regulatorischen Vorbehal-

ten steht, beabsichtigt die Bieterin unter anderem ein Delisting von va-Q-tec anzustreben. 

Am 13.03.2023 erhielt va-Q-tec die Mitteilung des Bundeskartellamts, wonach die Be-

schlussabteilung das Hauptprüfverfahren im Zusammenhang mit dem am 16.01.2023 ver-

öffentlichten öffentlichen Übernahmeangebot der Fahrenheit AcquiCo GmbH eingeleitet 

hat. 

2.2 STRATEGIE UND VORSTANDSVERGÜTUNG 

Das Vergütungssystem soll die Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie die nachhal-

tige und langfristige Entwicklung der va-Q-tec AG fördern. Hierzu sollen die richtigen An-

reize für die Steigerung des Ertrags- und Umsatzwachstums sowie weitere relevante stra-

tegische Themen, die auf die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens abzielen, gesetzt 

werden. 

2.3 VERGÜTUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2022 

Die Vergütung des Vorstands ist eng mit dem Erfolg des Unternehmens verknüpft. Deshalb 

spiegelt sich der hinter den Erwartungen zurückgebliebene Erfolg im operativen Geschäft 

im Geschäftsjahr 2022 auch unmittelbar in der kurzfristigen variablen Vergütung der Vor-

standsmitglieder wider. Die enttäuschende Entwicklung im Aktienkurs führt hingegen erneut 

zu einer Nichtzahlung einer langfristigen variablen Vergütung an die Vorstandsmitglieder. 

Gemäß dem im Vergütungssystem verankerten Grundsatz der starken Pay-for-
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Performance-Ausrichtung sollen besondere Leistungen angemessen honoriert werden und 

die Nichterreichung von Zielen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen. 

2.4 ÜBERBLICK ÜBER DIE VERGÜTUNGSBESTANDTEILE 

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsab-

hängigen Elementen zusammen. Die Zielgesamtvergütung des Vorstands besteht aus 

Festvergütung, Versorgungsentgelt bzw. betrieblicher Altersversorgung, Nebenleistungen, 

Zielbetrag der kurzfristigen variablen Vergütung (KVV) und Zielbetrag der langfristigen va-

riablen Vergütung (LVV). Bei KVV und LVV handelt es sich um erfolgsabhängige Vergü-

tungselemente; Ziel ist hier, den Leistungsgedanken des Vergütungssystems zu stärken. 

Der Anteil des Zielbetrags der LVV an der Zielgesamtvergütung übersteigt den des KVV. 

Damit wird sichergestellt, dass die variable Vergütung, die sich aus dem Erreichen langfris-

tig orientierter Ziele ergibt, den Anteil aus kurzfristig orientierten Zielen übersteigt, und die 

Vergütungsstruktur somit insgesamt auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung aus-

gerichtet ist. In der Tabelle auf der folgenden Seite werden die grundlegenden Bestandteile 

des Vergütungssystems sowie deren Ausgestaltung dargestellt. Die Bestandteile und ihre 

konkrete Anwendung im Geschäftsjahr 2022 werden im Folgenden im Detail erläutert. 

 



- 35 - 
 

 

 



- 36 - 
 

 

2.4.1 Erfolgsunabhängige Komponenten 

a) Grundvergütung 

Jedes Vorstandsmitglied erhält eine Grundvergütung in Form eines Festgehalts, welche in 

zwölf Monatsraten ausbezahlt wird. Diese orientiert sich an der Erfahrung, den Aufgaben 
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und dem Verantwortungsbereich des Vorstandsmitglieds und den Marktverhältnissen. Die 

Grundvergütung sichert ein angemessenes Einkommen und trägt insoweit zur Förderung 

der Geschäftsstrategie und der langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei, als sie darauf 

abzielt, das Eingehen unangemessener Risiken zu verhindern. Seit dem 01.07.2021 beträgt 

die jährliche Grundvergütung für den Vorstandsvorsitzenden 320.000 EUR und für den 

Finanzvorstand 220.000 EUR. 

b) Nebenleistungen und Versorgungsentgelt 

Zusätzlich werden den Vorstandsmitgliedern vertraglich festgelegte Nebenleistungen ge-

währt. Die Gesellschaft stellt jedem Vorstandsmitglied ein angemessenes Dienstfahrzeug 

auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Ferner werden Zuschüsse in Höhe des Arbeit-

geberhöchstanteils der Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sowie 

der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer alternativen privaten Rentenversicherung 

gewährt. Für den Vorstandsvorsitzenden werden außerdem die Prämienzahlungen für eine 

Direktversicherung übernommen. Zielsetzung ist die Übernahme von Kosten und die be-

rufsorientierte Absicherung der Vorstandsmitglieder. 

2.4.2 Erfolgsabhängige Komponenten 

a) Kurzfristige variable Vergütung (KVV) 

Den Vorstandsmitgliedern wird die KVV als erfolgsabhängige Vergütung mit einjährigem 

Bemessungszeitraum gewährt. 

Die kurzfristig variable Vergütungskomponente honoriert den im Geschäftsjahr geleisteten 

Beitrag zur operativen Umsetzung der Geschäftsstrategie, wachstumsorientiert und dabei 

zugleich profitabel und effizient zu wirtschaften, und trägt dadurch auch zur langfristigen 

Entwicklung der Gesellschaft bei. Neben für die Gesellschaft wesentlichen wirtschaftlichen 

Erfolgskriterien, die Kennzahlen zur Messung des Unternehmenserfolgs umfassen, wird im 

Rahmen der KVV auch ein individuelles nicht-finanzielles Leistungskriterium herangezo-

gen. Die KVV basiert zu drei Vierteln auf finanziellen Zielen des Unternehmens und zu 

einem Viertel auf der individuellen Leistung des jeweiligen Vorstandsmitglieds bei nichtfi-

nanziellen Leistungskriterien. 

Der Unternehmenserfolg misst die Performance der va-Q-tec-Gruppe im abgelaufenen Ge-

schäftsjahr und setzt daher Anreize für den Vorstand, im Sinne der Geschäftsstrategie zu 

handeln. Die individuellen Ziele tragen den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten der Mit-

glieder des Vorstands und den jeweiligen Herausforderungen Rechnung. 

Die Auszahlung aus der KVV berechnet sich wie folgt: 
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Der Aufsichtsrat legt für die finanziellen Leistungskriterien Konzern-Umsatz, Konzern-E-

BITDA und Konzern-EBT jeweils die folgenden Werte fest: 

 Einen Minimalwert, der einem Zielerreichungsgrad von 80 % entspricht, 

 einen Zielwert, der einem Zielerreichungsgrad von 100 % entspricht, und 

 einen Maximalwert, der einem Zielerreichungsgrad von 115 % entspricht. 

Die Festlegung der konkreten Zielwerte bestimmt sich nach dem Marktumfeld sowie der 

Wettbewerbsentwicklung. Darüber hinaus können auch Entwicklungen in der 

Vergangenheit und an die Öffentlichkeit kommunizierte Daten bei der Ermittlung der 

Zielwerte berücksichtigt werden. Für die Kennzahl des Konzern-EBITDA ist das EBITDA, 

wie in der Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung berichtet, maßgeblich. 

Den jeweiligen Werten der finanziellen Leistungskriterien (Minimalwert, Zielwert und 

Maximalwert) wird ein Faktor zugeordnet. Unterhalb des Minimalwerts beträgt der Faktor 0, 

es gibt also keine garantierte Mindestzielerreichung. Bei Erreichung des Zielwerts beträgt 

der Faktor 1,0 und bei Erreichung des Maximalwerts beträgt der Faktor 1,4. Die Faktoren 

zwischen dem Minimalwert und dem Zielwert und zwischen dem Zielwert und dem 

Maximalwert werden linear interpoliert. 

 

In Bezug auf die für das Geschäftsjahr 2022 maßgeblichen finanziellen Leistungskriterien 

hat der Aufsichtsrat nach Abschluss des Geschäftsjahres folgende Zielerreichungen 

festgestellt: 
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Individuelle Leistungskriterien 

Die Aufnahme eines individuellen Leistungskriteriums ermöglicht es dem Aufsichtsrat, 

zusätzliche individuelle Anreize zur Erfüllung spezifischer Ziele mit wesentlicher Bedeutung 

für die operative und strategische Unternehmensentwicklung zu setzen. 

Der Aufsichtsrat legt für das individuelle nicht-finanzielle Leistungskriterium, soweit dieses 

messbar ist, einen Minimalwert, einen Zielwert und einen Maximalwert fest. Den Werten 

wird ein Faktor zugeordnet. Bei Erreichung des Maximalwertes beträgt der Faktor 1,4. Ist 

das individuelle nicht-finanzielle Leistungskriterium nicht messbar, so bewertet der 

Aufsichtsrat nach Ablauf des Geschäftsjahres die Gesamtleistung des Vorstandsmitglieds 

im Wege einer Gesamtschau der individuellen Leistung nach seinem pflichtgemäßen 

Ermessen und legt den Grad der Zielerreichung fest. 
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Der Faktor der Zielerreichung multipliziert mit dem individuellen Zielbetrag ergibt 

rechnerisch den Brutto-Auszahlungsbetrag für das nicht-finanzielle Leistungskriterium. 

Der gesamte Brutto-Auszahlungsbetrag aus der KVV errechnet sich aus der Addition der 

für jedes (finanzielle und nicht-finanzielle) Leistungskriterium einzeln festgestellten 

Auszahlungsbeträge. 

Zielerreichung KVV 2022 gesamt 

Für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich für den KKV damit die folgende 

Gesamtzielerreichung: 
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Die Beträge, die sich aus der obenstehenden Tabelle ergeben, werden im April 2023 an die 

Vorstandsmitglieder ausgezahlt (Performance-Zeitraum: Januar bis Dezember 2022, 

Zufluss: April 2023). Der KVV für das Geschäftsjahr 2022 wird demnach als „geschuldete 

Vergütung“ des Geschäftsjahrs 2023 im Sinne von §162 Abs. 1 AktG betrachtet. 

Die im Geschäftsjahr 2021 gewährte und geschuldete Vergütung nach §162 Abs. 1 AktG 

umfasst dagegen den KVV für das Geschäftsjahr 2021, der im April 2022 ausgezahlt wurde. 

Kurzfristige variable Vergütung (KVV) für das Geschäftsjahr 2021 

Der KKV für das Geschäftsjahr 2021 basierte auf dem damals gültigen Vergütungssystem. 

Die Zielerreichung bemaß sich nach der Entwicklung der drei Kennzahlen Umsatz, EBITDA 

und Return On Capital Employed (ROCE) der Gruppe für das jeweilige Geschäftsjahr. Die 

Geschäftsentwicklung der va-Q-tec-Gruppe war im Geschäftsjahr 2021 stark von den 

Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Infolgedessen wurde das Umsatzziel zu 

110,8% erreicht und das EBITDA-Ziel zu 110,0%. Dementsprechend hat Dr. Joachim Kuhn 

im April 2022 eine Auszahlung in Höhe von 81.400 EUR für das Geschäftsjahr 2021 

erhalten. Die Auszahlung für Stefan Döhmen betrug 48.440 EUR. 

Ausblick auf die individuellen Ziele für die KVV 2023 

Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat per Beschluss vom 08.03.2023 die 

Kennzahlen für die finanzielle Unternehmensperformance festgelegt. Gleichzeitig wurden 

für jedes Vorstandsmitglied bis zu vier Ziele für die individuelle Performance beschlossen. 

Die finanzielle Unternehmensperformance bemisst weiterhin drei Viertel des Bonus und die 

individuelle Performance weiterhin ein Viertel des Bonus. Um wettbewerbsrelevante 

strategische Vorhaben ex-ante nicht preiszugeben, werden die konkreten Kennzahlen für 

die individuelle Performance und die konkrete Zielsetzung für die finanziellen Kennzahlen 

ex-post offengelegt und erläutert. 
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b) Langfristige variable Vergütung (LVV) 

Um die Vergütung überwiegend am langfristigen Erfolg des Unternehmens auszurichten, 

nimmt die mehrjährige variable Vergütung als zweites erfolgsabhängiges Vergütungsele-

ment einen wesentlichen Anteil an der Gesamtvergütung ein und ist im Verhältnis zur KVV 

überwiegend gewichtet. Die LVV wird in Form eines Auszahlungsbetrags auf Grundlage 

einer Zielerreichung nach einjährigem Betrachtungszeitraum und anschließender Aktiener-

werbs- und vierjähriger Aktienhaltepflicht gewährt. 

Ausgestaltung der LVV 

Leistungskriterium und damit maßgeblich für die Höhe des Auszahlungsbetrags ist die 

Kurssteigerung der Aktie der va-Q-tec AG während eines einjährigen Betrachtungszeit-

raums. Daran schließt sich eine Aktienerwerbs- und vierjährige Aktienhalteverpflichtung an. 

Damit fördert die LVV die Umsetzung der Geschäftsstrategie, da ein wesentlicher Bestand-

teil der Geschäftsstrategie die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts ist, die sich 

insbesondere in der langfristigen Entwicklung des Börsenkurses der va-Q-tec AG wider-

spiegelt. Somit wird ein entsprechender Gleichlauf mit dem Vergütungssystem und dessen 

Anreizstruktur sichergestellt. Die Aktienerwerbs- und vierjährige Aktienhaltepflicht fördert 

ein nachhaltiges Wachstum und eine dauerhafte Wertschöpfung. Die LVV incentiviert 

dadurch eine langfristige und nachhaltige Unternehmensentwicklung. 

Der Zielwert der Kurssteigerung wird in Abhängigkeit des zu erwartenden Markt- und Wett-

bewerbsumfelds sowie der zukünftigen Ausrichtung der einzelnen Geschäftsfelder festge-

legt. 

Für jedes Geschäftsjahr wird den Vorstandsmitgliedern nach Feststellung des Jahresab-

schlusses der Gesellschaft und der Billigung des Konzernabschlusses durch den Aufsichts-

rat gemäß § 172 AktG ein Betrag in bar ausgezahlt ("Auszahlungsbetrag"). Leistungskrite-

rium für die Höhe des Auszahlungsbetrags ist die Steigerung des Börsenkurses der Aktie 

der va-Q-tec AG. Über einen einjährigen Betrachtungszeitraum wird die Steigerung des 

Börsenkurses ermittelt. Maßgeblich ist der Vergleich des ungewichteten durchschnittlichen 

Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft im Zeitraum 1. Oktober bis 31. Dezember des 

jeweiligen Geschäftsjahres mit dem ungewichteten durchschnittlichen Börsenkurs aus dem 

entsprechenden Vorjahreszeitraum. 

Der durchschnittliche Börsenkurs wird dabei dergestalt berechnet, dass die Schlusskurse 

der Börsenhandelstage vom 1. Oktober bis 31. Dezember des jeweiligen Jahres addiert 

und durch die Anzahl der Börsenhandelstage in diesem Zeitraum dividiert werden. 

„Schlusskurs“ ist dabei, im Hinblick auf jeden einzelnen Börsenhandelstag, der im XETRA-

Handel (oder einem Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse in der 
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Schlussauktion ermittelte Schlusskurs oder, wenn ein solcher Schlusskurs an dem betref-

fenden Handelstag nicht ermittelt wird, der letzte im fortlaufenden XETRA-Handel (oder ei-

nem Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse ermittelte Preis der Aktie der Ge-

sellschaft. Sondereffekte, z.B. aufgrund von Kapitalerhöhungen oder Aktiensplits, werden 

herausgerechnet. 

Der Aufsichtsrat legt jeweils für das bevorstehende Geschäftsjahr für jedes Vorstandsmit-

glied den individuellen Zielbetrag der LVV fest. Die Zahlung des Auszahlungsbetrags setzt 

dem Grunde nach die Erreichung eines Schwellenwertes für die Steigerung des Börsen-

kurses in dem einjährigen Vergleichszeitraum voraus. Dem Prozentsatz der Steigerung des 

Börsenkurses wird ein Faktor zugeordnet. Der maximal zuzuordnende Faktor beträgt 1,4. 

Die Faktoren zwischen dem Schwellenwert für die Kurssteigerung und dem maximal zuzu-

ordnenden Faktor von 1,4 werden mittels linearer Interpolation ermittelt. 

Zu Beginn des 1. Quartals des folgenden Geschäftsjahrs wird der Zielerreichungsgrad der 

Steigerung des Aktienkurses der va-Q-tec AG ermittelt. Zur Ermittlung der Höhe des Aus-

zahlungsbetrags wird der individuelle Zielbetrag mit dem der konkreten Zielerreichung zu-

geordneten Faktor multipliziert. Die Höhe des Brutto-Auszahlungsbetrags aus der LVV ist 

systemimmanent auf den Betrag begrenzt, der sich aufgrund der Multiplikation des indivi-

duellen Zielbetrags mit dem maximalen Faktor von 1,4 ergibt (Cap). Aus dem so ermittelten 

Brutto-Auszahlungsbetrag ergibt sich unter Vornahme der Abzüge von Steuern und Abga-

ben der Netto-Auszahlungsbetrag, der an das Vorstandsmitglied in bar ausgezahlt wird. 

Das Vorstandsmitglied ist verpflichtet, in Höhe des Netto-Auszahlungsbetrages innerhalb 

von 90 Tagen nach seiner Auszahlung va-Q-tec-Aktien zu erwerben. Das Vorstandsmitglied 

ist sodann verpflichtet, eine Anzahl von va-Q-tec-Aktien, die der Anzahl der in Höhe des 

Netto-Auszahlungsbetrags erworbenen va-Q-tec-Aktien entspricht, für mindestens vier 

Jahre ab Erwerb der va-Q-tec-Aktien zu halten. Dies gilt auch bei einer Beendigung der 

Bestellung oder des Vorstandsdienstvertrages. Im Zusammenhang mit dem Übernahme-

angebot hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft jedoch entschieden, dass die Vorstände von 

der Haltefrist befreit wurden, damit sie ihre Aktien im Rahmen des Angebots der Bieterin 

andienen konnten. 

Der Auszahlungsbetrag aus der LVV-Komponente ist im Falle einer unterjährig beginnen-

den bzw. unterjährig endenden Vertragslaufzeit zeitanteilig geschuldet. 

Der Aktienerwerb ist dem Aufsichtsrat der Gesellschaft zu melden und nachzuweisen. Das 

Vorstandsmitglied hat dem Aufsichtsrat jährlich sowie auf dessen Verlangen einen aktuel-

len Depotauszug über den Aktienbestand vorzulegen. Beim Erwerb von va-Q-tec Aktien mit 

Mitteln der LVV und bei einer späteren Veräußerung der Aktien hat das Vorstandsmitglied 



- 44 - 
 

alle einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Meldepflichten, insbesondere aus der 

Marktmissbrauchs-Verordnung und dem Wertpapierhandelsgesetz, zu beachten. 

Feststellung der Zielerreichung im Geschäftsjahr 2022 

In Bezug auf das für das Geschäftsjahr 2022 maßgebliche Leistungskriterium hat der Auf-

sichtsrat 

nach Abschluss des Geschäftsjahres folgende Zielerreichung festgestellt: 

 

Für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich für die LVV damit die folgende Zielerreichung: 

Aufgrund des im Zusammenhang mit den ersten Impfstoffzulassungen und -distributionen 

im Q4 2021 noch immer relativ hohen Aktienkurses, der im Verlauf des Geschäftsjahres 

2022 infolge der Marktsituation (Ukraine-Krieg, Energiekrise in Europa, Inflation, Zinserhö-

hungen, sinkende Impfstoff-Verbräuche) kontinuierlich weiter nachgab, bevor im Dezember 

2022 der Abschluss eines Business Combination Agreements mit dem Private Equity-In-

vestor EQT veröffentlicht wurde, so dass der durchschnittliche Aktienkurs im Q4 2022 nur 

bei 15,22 EUR pro Aktie lag, wurde der Schwellenwert für die Zielerreichung >0 % für das 

Geschäftsjahr 2022 nicht erreicht und entsprechend den Vorständen keine langfristige va-

riable Vergütung für diesen Zeitraum gewährt. 

Die im Geschäftsjahr 2021 gewährte und geschuldete LVV-Vergütung nach §162 Abs. 1 

AktG für das Geschäftsjahr 2021 betrug ebenfalls Null EUR. 

2.4.3 Sonstige wesentliche Bestandteile des Vergütungssystems 

Maximalvergütung 

Zur Vermeidung von unangemessen hohen Auszahlungen an die Vorstandsmitglieder hat 

der Aufsichtsrat die Vorstandsvergütung in zweierlei Hinsicht begrenzt. Zum einen sind für 

die erfolgsabhängigen Bestandteile jeweils Höchstgrenzen festgelegt, die sich im aktuellen 

Vergütungssystem sowohl für die KKV als auch für die LVV auf je 140 % des Zielbetrags 

belaufen. Diese Höchstgrenzen wurden in Bezug auf die im Geschäftsjahr 2022 gewährten 
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und geschuldeten erfolgsabhängigen Vergütungen in allen Fällen eingehalten, wie den 

nachfolgenden Tabellen zu entnehmen ist: 

 

Zum anderen hat der Aufsichtsrat gemäß §87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG eine Maximalver-

gütung festgelegt, die den tatsächlich zufließenden Gesamtbetrag der für ein bestimmtes 

Geschäftsjahr gewährten Vergütung (bestehend aus Jahresfestvergütung, Versorgungs-

entgelt bzw. Altersversorgung, Nebenleistungen, Auszahlung aus KVV und LVV) be-

schränkt. Für den Vorstandsvorsitzenden beläuft sich die Maximalvergütung auf 1.000.000 

EUR, für den Finanzvorstand auf 650.000 EUR. Auch diese wurde in allen Fällen von den 

im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Vorstandsmitgliedern eingehalten. 

Malus und ClawbackRegelungen 

Ein Anreiz zur Einhaltung wesentlicher Pflicht- und Compliance-Grundsätze und zur Ver-

meidung von Fehlverhalten soll durch die Berechtigung des Aufsichtsrats, bei einem 

schwerwiegenden Pflicht- oder Compliance-Verstoß des Vorstandsmitglieds während des 

Bemessungszeitraums die Brutto-Auszahlungsbeträge aus der KVV- und LVV-Kompo-

nente nach pflichtgemäßem Ermessen angemessen teilweise zu reduzieren oder vollstän-

dig zu streichen, soweit der Betrag noch nicht ausgezahlt ist (Malus), oder teilweise oder 

vollständig zurückzufordern (Clawback), gegeben werden. 

Eine Bonus-/Malus-Regelung ist in den bestehenden Vorstandsverträgen seit der Einfüh-

rung zum 01.07.2021 enthalten. Nach aktuellem Ermessen gab es jedoch keinen Anlass 

für den Aufsichtsrat von der Möglichkeit im Geschäftsjahr 2022 Gebrauch zu machen. 
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Leistungen bei Vertragsbeginn bzw. Vertragsbeendigung 

a) Leistungen bei Vertragsbeginn 

Sofern bei einem neuen Vorstandsmitglied Vergütungsleistungen aus seiner Voranstellung 

aufgrund des Wechsels zur va-Q-tec AG verfallen (zum Beispiel Zusagen langfristiger vari-

abler Vergütung oder Versorgungszusagen), kann der Aufsichtsrat für das Eintrittsjahr des 

neuen Vorstandsmitglieds mit diesem einen Ausgleich in Form von Versorgungszusagen 

oder Barzahlungen vereinbaren. 

Da die beiden Vorstände der va-Q-tec AG bereits seit mehreren Jahren bestellt sind, fand 

diese Regelung im Geschäftsjahr 2022 keine Anwendung. 

b) Leistungen bei Vertragsbeendigung 

Im Falle der vorzeitigen Beendigung der Organstellung und/oder des Dienstvertrages ohne 

wichtigen Grund überschreiten vertragsgemäß Abfindungszahlungen an das Vorstandsmit-

glied einschließlich Nebenleistungen den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht (Abfin-

dungs-Cap). In jedem Fall sind die Zahlungen in der Höhe begrenzt auf die Höhe der Zah-

lungen, die das jeweilige Vorstandsmitglied während der Restlaufzeit des Dienstvertrages 

erhalten hätte. Wird der Anstellungsvertrag aus einem von dem Vorstandsmitglied zu ver-

tretendem wichtigem Grunde hin beendet, besteht kein Anspruch auf Zahlung der variablen 

Vergütung für das Geschäftsjahr des Ausscheidens. Wird der Anstellungsvertrag auf eige-

nen Wunsch des Vorstandsmitglieds beendet, kann die variable Vergütung nach pflichtge-

mäßem Ermessen des Aufsichtsrats entfallen. 

Da die Organstellung der beiden Vorstände und/oder ihre Dienstverträge im Geschäftsjahr 

2022 weder vom Unternehmen noch von einem Vorstandsmitglied vorzeitig beendet wur-

den, fand diese Regelung im Geschäftsjahr 2022 keine Anwendung 

Anrechnung von Nebentätigkeiten 

Weder der zeitliche Aufwand noch die für Nebentätigkeiten gewährte Vergütung sollen zu 

einem Konflikt mit den Aufgaben für die va-Q-tec AG führen. Aus diesem Grund erfolgt 

grundsätzlich keine separate Vergütung, sofern Vorstandsmitglieder konzerninterne Auf-

sichtsratsmandate wahrnehmen oder Tätigkeiten in Verbänden oder Ehrenämtern überneh-

men. Sollte ausnahmsweise eine Vergütung gewährt werden, ist diese laut Vertrag auf die 

Vergütung des Vorstandsmitglieds anzurechnen. 

Außergewöhnliche Entwicklungen 

Von den im Vergütungssystem gemäß den rechtlichen Vorgaben verankerten Möglichkei-

ten, vorübergehend vom Vergütungssystem abzuweichen oder bei Vorliegen bestimmter 
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Umstände Anpassungen bei der Zielerreichung vorzunehmen, wenn dies im Interesse des 

langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist, hat der Aufsichtsrat im abge-

laufenen Geschäftsjahr keinen Gebrauch gemacht. 

2.4.4 Individualisierte Offenlegung der Vergütung des Vorstands 

Zielvergütung und IstVergütung der gegenwärtigen Vorstandsmitglieder für das ab-

gelaufene Geschäftsjahr 

Die folgende Tabelle stellt die jeweilige Zielvergütung der amtierenden Vorstandsmitglieder 

für das Geschäftsjahr 2022 dar. Diese umfasst die für das Geschäftsjahr zugesagte Ziel-

vergütung, die im Falle einer Zielerreichung von 100% gewährt wird, ergänzt um die Anga-

ben der individuell erreichbaren Minimal- und Maximalvergütungen. Darüber hinaus wird 

zusätzlich als Ist-Vergütung die gewährte und geschuldete Vergütung für das Geschäftsjahr 

angegeben. Diese Ist-Vergütung umfasst die im Geschäftsjahr ausbezahlte Festvergütung, 

die im Geschäftsjahr angefallenen Nebenleistungen, das für das Geschäftsjahr geschuldete 

Versorgungsentgelt, die für das Geschäftsjahr 2022 erdienten KVV-Beträge und die für das 

Geschäftsjahr 2022 erdienten LVV-Beträge. 
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Im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährte und geschuldete Vergütung der gegenwär-

tigen Vorstandsmitglieder nach § 162 AktG 

Die folgende Tabelle stellt die den gegenwärtigen Vorstandsmitgliedern im abgelaufenen 

Geschäftsjahr gewährten und geschuldeten festen und variablen Vergütungsbestandteile 

einschließlich des jeweiligen relativen Anteils nach § 162 AktG dar. Demnach enthält die 

Tabelle alle Beträge, die den einzelnen Vorstandsmitgliedern im Berichtsjahr tatsächlich 

zugeflossen sind („gewährte Vergütung“), bzw. alle rechtlich entstandenen, aber bislang 

nicht zugeflossenen Vergütungen („geschuldete Vergütung“). 

Die ausgewiesenen Beträge aus der kurzfristig variablen Vergütung (KVV) entsprechen den 

Bonuszahlungen für das Geschäftsjahr, da die zugrunde liegende Leistung bis zum Ge-

schäftsjahresende am 31.12.2022 gänzlich erbracht und der KVV damit vollständig erdient 

wurde (Performance-Zeitraum: Januar bis Dezember 2022, Zufluss: April 2023). 

Der VV für das Geschäftsjahr 2022 wird demnach als „geschuldete Vergütung“ betrachtet. 

Die ausgewiesenen Beträge aus der langfristigen variablen Vergütung (LVV) werden eben-

falls als „geschuldete Vergütung“ dargestellt, da auch hier die Kriterien bis zum Ende des 

Geschäftsjahres 2022 bis auf den Erwerb und die Haltefrist gänzlich feststehen und der 

Bonus damit vollständig erdient wurde. Der LVV für das Geschäftsjahr 2022 (bzw. das Vor-

jahr) wird demnach ebenfalls als „geschuldete Vergütung“ betrachtet. 

Diese Darstellung ermöglicht eine transparente und verständliche Berichterstattung und 

stellt die Verbindung zwischen Vergütung und Unternehmesperformance während des Ge-

schäftsjahres (gemäß §162 Abs. 1 Satz 1 AktG Pay-for-Performance) sicher. 
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3 VERGÜTUNG DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER DER VA-Q-TEC AG 

3.1 VERGÜTUNGSSYSTEM DES AUFSICHTSRATS 

Die Aufsichtsratsvergütung ist als reine Festvergütung ausgestaltet. Dies entspricht der An-

regung G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Hierbei wird, wie von 

G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen, der höhere zeitliche Auf-

wand des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden und der Mitglieder von Aus-

schüssen angemessen berücksichtigt. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats, das nicht Vorsit-

zender oder stellvertretender Vorsitzender ist, erhält eine monatliche Festvergütung von 

EUR 2.200,00, der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das 2-fache, also eine monatliche Fest-

vergütung von EUR 4.400,00 und der stellvertretende Vorsitzende das 1,5-fache, also eine 

monatliche Festvergütung von EUR 3.300,00. Sollte ein Mitglied des Aufsichtsrats, das 

nicht Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats ist, Vorsitzender 

des Prüfungsausschusses sein, erhöht sich seine monatliche Festvergütung auf EUR 

3.300,00. Sollte ein Mitglied des Aufsichtsrats, das nicht Vorsitzender oder stellvertretender 

Vorsitzender des Aufsichtsrats ist, Vorsitzender eines anderen Ausschusses als des Prü-

fungsausschusses sein, erhöht sich seine monatliche Festvergütung auf EUR 2.750,00. Ist 

ein Mitglied des Aufsichtsrats, das nicht Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender 

des Aufsichtsrats ist, Vorsitzender von mehreren Ausschüssen des Aufsichtsrats, erhält es 

die Erhöhung der Festvergütung nur für einen Ausschuss und zwar den, bei dem sich die 

höchste Vergütung für das Aufsichtsratsmitglied ergibt. Aufsichtsratsmitglieder, die dem 

Aufsichtsrat nur während eines Teils eines Geschäftsjahres angehören, erhalten die Ver-

gütung zeitanteilig unter Aufrundung auf volle Monate. Entsprechendes gilt für die Funktio-

nen als Vorsitzender des Aufsichtsrats sowie stellvertretender Vorsitzender und 
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Vorsitzender eines Ausschusses des Aufsichtsrats. Die Vergütung wird nach Ablauf eines 

jeden Kalendermonats zur Zahlung fällig. Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des 

Aufsichtsrats zudem die in Wahrnehmung ihres Mandats angefallenen notwendigen Ausla-

gen sowie die gegebenenfalls auf die Auslagen und die Vergütung zu entrichtende Umsatz-

steuer. 

3.2 INDIVIDUALISIERTE OFFENLEGUNG DER VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS 

Die folgende Tabelle stellt die den gegenwärtigen und früheren Aufsichtsratsmitgliedern im 

abgelaufenen Geschäftsjahr bzw. im Vorjahr gewährten und geschuldeten Vergütungsbe-

standteile dar. Gemäß Aufsichtsratsvergütungssystem ist die Vergütung monatlich fällig. Im 

Ausweis für das Geschäftsjahr 2022 handelt es sich demzufolge um die im Geschäftsjahr 

ausbezahlte bzw. zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 für das Geschäftsjahr 2022 abge-

rechnete und demnach für 2022 geschuldete Vergütung. 

 

Mit den Aufsichtsratsmitgliedern Winfried Klar und Dr. Eberhard Kroth hat der Vorstand 

Beratungs-verträge abgeschlossen, um ihre Expertise für das Unternehmen bei der Imple-

mentierung und Überwachung von Kostenreduzierungsmaßnahmen bzw. bei Finanzie-

rungsfragen und dem Aufbau eines Beteiligungsmanagements nutzen zu können. 

Der Aufsichtsrat hat die Verträge geprüft und festgestellt, dass es sich um Leistungen au-

ßerhalb der Aufsichtsratstätigkeithandelt, die die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglie-

der und ihrer Entscheidungen nicht beeinträchtigen. Daraufhin hat der Aufsichtsrat seine 

Zustimmung zu den Beratungsverträgen erteilt. 
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4 VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER VERGÜTUNGS- UND ERTRAGSENTWICK-

LUNG 

Die folgende Übersicht stellt die jährliche Veränderung der gewährten und geschuldeten 

Vergütung der Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder, der Ertragsentwicklung der 

Gesellschaft und der Vergütung von Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis dar, wobei 

für Letztere auf die durchschnittlichen Löhne und Gehälter der Mitarbeiter aller 

Unternehmen der Gruppe in Deutschland im jeweiligen Geschäftsjahr abgestellt wird. Die 

interne Vergleichsgruppe wird bewusst auf Deutschland beschränkt, zum einen wegen des 

externen Vergleichs der va-Q-tec Vorstandsvergütung mit der anderer deutscher 

Aktiengesellschaften und zum anderen, weil hier die meisten Mitarbeiter beschäftigt sind. 
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Die enthaltenen Vergütungen der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder bilden die im Ge-

schäftsjahr gewährte und geschuldete Vergütung für ihre Tätigkeit in den jeweiligen Gre-

mien im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG ab. 

Die Ertragsentwicklung wird anhand der Entwicklung des Umsatzes und des EBITDA der 

va-Q-tec Gruppe dargestellt. Diese Kennzahlen sind als wesentliche Steuerungsgrößen 

auch Grundlage der finanziellen Ziele der kurzfristigen variablen Vergütung des Vorstands 

und bestimmen damit maßgeblich die Höhe der Vorstandsvergütung. 

Die tatsächlich gewährte und geschuldete Vergütung des Vorstands sowie der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter kann von Jahr zu Jahr schwanken, abhängig von der tatsächlichen 

Bonus-Auszahlung in einem Jahr. 

5 SONSTIGES 

Die va-Q-tec AG unterhält eine Vermögensschaden-Haftpflicht-Gruppenversicherung für 

Aufsichtsrats und Vorstandsmitglieder der va-Q-tec AG und für Organmitglieder und Mitar-

beiter der va-Q-tec-Gruppe. Sie wird jährlich abgeschlossen bzw. verlängert. Die Versiche-

rung deckt das persönliche Haftungsrisiko für den Fall ab, dass der Personenkreis bei Aus-

übung seiner Tätigkeit für Vermögensschäden in Anspruch genommen wird. In der Police 

ist für die Mitglieder des Vorstands ein Selbstbehalt enthalten, der den Vorgaben des Akti-

engesetzes entspricht. Für die Mitglieder des Aufsichtsrats ist in der Police ebenfalls ein 

Selbstbehalt festgelegt. 

6 VERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER DIE PRÜFUNG 

DES VERGÜTUNGSBERICHTS NACH § 162 ABS. 3 AKTG 

An die va-Q-tec AG, Würzburg 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Vergütungsbericht der va-Q-tec AG, Würzburg, für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 

162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 

3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Be-

langen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil 

erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 

AktG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts 
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nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870(08.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 

dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprü-

fers“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis 

die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Quali-

tätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die Berufspflichten 

gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / verei-

digte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir einge-

halten. 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats  

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungs-

berichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 

AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als not-

wendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazuge-

hörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-

absichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbe-

richt in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht 

worden sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der 

im Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten 

Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Ein-

klang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche 

Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungs-

berichts nicht geprüft. 

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbe-

richt unter Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei 

für Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellun-

gen in Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der 

einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts enthält. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, 

dass eine solche irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache 

zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 
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Berlin, den 27. April 2023 

Rödl & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
Gez. Storbeck   Gez. Fehlauer 
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 

 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 8: 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung berichten wir wie folgt: 

Gemäß § 203 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG hat 

der Vorstand der Gesellschaft einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 8 

der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts vor-

zulegen. 

Zunächst wird insoweit auf die Ausführungen oben bei Tagesordnungspunkt 8 verwiesen. 

Zur Sicherung größtmöglicher Flexibilität der Gesellschaft soll das Volumen des neuen Ge-

nehmigten Kapitals 2023/1 wieder auf 50 % des zur Zeit der Ermächtigung vorhandenen 

Grundkapitals festgelegt werden.  

Unter Tagesordnungspunkt 8 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat daher die Aufhebung des 

Genehmigten Kapitals 2022/1, soweit davon noch kein Gebrauch gemacht wurde, und die 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/1 in Höhe von EUR 7.378.250,00 durch 

Ausgabe von bis zu 7.378.250 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Stammak-

tien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage vor. Die vorgeschlagene Aufhebung des genehmig-

ten Kapitals 2022/1 soll nur wirksam werden, wenn das Genehmigte Kapital 2023/1 wirksam 

an dessen Stelle tritt. 

Hierdurch soll es der Verwaltung weiterhin möglich sein, jederzeit neues Eigenkapital für 

die Gesellschaft zu beschaffen und insbesondere auch Unternehmen, Unternehmensteile, 

Beteiligungen an Unternehmen, neue Technologien oder Produkte gegen Ausgabe von Ak-

tien zu erwerben. 

Die Schaffung eines genehmigten Kapitals steht im Einklang mit einem sich stets wandeln-

den Marktumfeld und ermöglicht eine rasche Reaktion der Gesellschaft, um sich neuen 

Herausforderungen anzupassen.  

Grundsätzlich haben die Aktionäre der Gesellschaft ein Bezugsrecht auf neu auszuge-

bende Aktien, d.h. jeder Aktionär hat ein Recht auf den Bezug von neuen Aktien in einer 
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Anzahl, welche die Aufrechterhaltung seiner bisherigen Beteiligung am Grundkapital der 

Gesellschaft ermöglicht.  

Die Ermächtigung sieht vor, dass die neu auszugebenden Aktien bei einer Kapitalerhöhung 

gegen Bareinlagen dann von mindestens einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut 

oder Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung über-

nommen werden sollen, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Hier-

bei handelt es sich nicht um eine Einschränkung des Bezugsrechts, da dem Aktionär mit-

telbar die gleichen Bezugsrechte gewährt werden wie bei einem direkten Bezug. Aus ab-

wicklungstechnischen Gründen wird jedoch mindestens ein Kreditinstitut, ein Wertpapier-

institut oder Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG zwischengeschaltet, 

das die Zeichnungswünsche der Aktionäre entgegennimmt und nach Durchführung der Ka-

pitalerhöhung die Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises an die bezugsberechtigten Ak-

tionäre ausliefert. 

Der Beschlussvorschlag sieht eine Ermächtigung zum Ausschluss des bei Ausnutzung von 

genehmigtem Kapital grundsätzlich bestehenden Bezugsrechts für bestimmte, im Be-

schlussvorschlag im Einzelnen genannte Zwecke gemäß den hierfür maßgeblichen gesetz-

lichen Vorschriften vor. Aus Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrats ist diese Ermächti-

gung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter Abwägung aller Umstände 

aus den nachfolgend erläuterten Gründen sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Akti-

onären angemessen.  

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen 

Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden, das Bezugsrecht 

bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in einer Höhe von bis zu maximal insgesamt 10 % 

des Grundkapitals der Gesellschaft (zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung 

oder zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung – je nachdem, welcher Betrag geringer 

ist) auszuschließen, soweit der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktie 

der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Auf die Begrenzung auf 10 % des Grund-

kapitals sind anzurechnen: 

 Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandelungs- oder Options-

rechten oder Wandelungspflichten ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern 

und soweit die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 

sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-

zugsrechts ausgegeben werden, und 
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 eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender An-

wendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-

tionäre veräußert werden. 

Durch diese Ermächtigung wird die Verwaltung in die Lage versetzt, schnell ihre Eigenka-

pitalbasis zu stärken. Derartige Ermächtigungen hat die Gesellschaft auch in der Vergan-

genheit schon erfolgreich genutzt. 

Die Interessen der existierenden Aktionäre der Gesellschaft werden bei einer Festsetzung 

des Ausgabepreises, der nicht wesentlich vom Börsenpreis abweicht, nicht unangemessen 

beeinträchtigt.  

Insgesamt ist damit sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung 

des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG die Interessen der Aktionäre bei Ausnutzung des geneh-

migten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden. Bei Ab-

wägung aller Umstände ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in den be-

schriebenen Grenzen daher angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten.  

Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 

Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinla-

gen soll vor allem den Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder von Betei-

ligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien ermöglichen. Oftmals wird bei der-

artigen Transaktionen von Seiten des Verkäufers eine Gegenleistung in Form von Aktien 

der Gesellschaft verlangt. Ebenso kann es aufgrund einer besonderen Interessenlage der 

Gesellschaft, insbesondere zur Schonung der Liquidität der Gesellschaft, geboten sein, 

dem jeweiligen Verkäufer neue va-Q-tec-Aktien als Gegenleistung für ein Unternehmen, 

einen Unternehmensteil oder eine Unternehmensbeteiligung anzubieten. 

Mittels des genehmigten Kapitals kann die Gesellschaft bei sich bietenden Chancen schnell 

und flexibel reagieren, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile 

oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Ausgabe neuer Aktien zu erwerben. Die vorge-

schlagene Ermächtigung ermöglicht den Erwerb gegen Ausgabe von va-Q-tec-Aktien und 

gleichzeitig eine weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft.  

Vorstand und Aufsichtsrat werden die Möglichkeit der Sachkapitalerhöhung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts aus dem genehmigten Kapital nur dann nutzen, wenn der Wert 

der neuen Aktien und der Wert der Gegenleistung (z.B. Unternehmen, Unternehmensteil 

oder Unternehmensbeteiligung) in einem angemessenen Verhältnis stehen. Wirtschaftliche 

Einbußen für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre werden dadurch vermie-

den. 
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Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen  

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Verwertung von Aktienspitzen 

ist erforderlich, um bei einer Kapitalerhöhung in jedem Fall ein praktikables Bezugsverhält-

nis darstellen zu können, und dient also nur dazu, die Ausnutzung des genehmigten Kapi-

tals mit runden Beträgen zu ermöglichen. Spitzen entstehen, wenn infolge des Bezugsver-

hältnisses oder des Betrages der Kapitalerhöhung nicht alle neuen Aktien gleichmäßig auf 

die Aktionäre verteilt werden können. Ohne diese Ermächtigung würde insbesondere bei 

einer Kapitalerhöhung um einen runden Betrag die technische Durchführung der Kapitaler-

höhung erschwert. Die durch den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für die Spit-

zen entstandenen bezugsrechtsfreien neuen Aktien werden bestmöglich für die Gesell-

schaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf 

Aktienspitzen gering. 

Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Inhaber von bereits ausgegebenen oder 

noch auszugebenden Wandlungs- oder Optionsrechten 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von Wand-

lungs- oder Optionsrechten, die von der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen die 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben werden, dient 

dem Zweck, dass im Fall einer Ausnutzung dieser Ermächtigung der Wandlungs- bzw. Op-

tionspreis nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsschutzklauseln der Wande-

lungs- und/oder Optionsbedingungen ermäßigt zu werden braucht, sondern auch den Inha-

bern bzw. Gläubigern der Wandelungs- und/oder Optionsrechte ein Bezugsrecht in dem 

Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Op-

tionsrechts zustehen würde. Der Ausschluss des Bezugsrechts gewährt dem Vorstand zu-

dem Flexibilität bei der Ausgestaltung von Ausgabebedingungen für Schuldverschreibun-

gen. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/1 bestehen derzeit 

nicht. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung 

zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine Aus-

nutzung dieser Ermächtigung wird nur dann erfolgen, wenn diese nach Einschätzung des 

Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. Der 

Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals be-

richten. 

Weitere Angaben und Hinweise 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-

versammlung 
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Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesell-

schaft eingeteilt in 14.756.500 nennbetragslose auf den Namen lautende Stückaktien, die 

jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich somit auf 

14.756.500. 

Zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundes-

anzeiger hält die Gesellschaft insgesamt 13.566 eigene Aktien. Aus eigenen Aktien können 

in der Hauptversammlung keine Rechte ausgeübt werden. 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind dieje-

nigen Aktionäre ‒ persönlich oder durch Bevollmächtigte ‒ berechtigt, die am Tag der 

Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und deren Anmel-

dung der Gesellschaft bis zum 22. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen ist.  

Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen gemäß § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG Rechte und 

Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Eingetragenen. Für die Aus-

übung von Teilnahme- und Stimmrechten ist der Eintragungsstand des Aktienregisters am 

Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden ab 

dem 23. August 2023, 0:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich 29. August 2023, 24:00 Uhr 

(MESZ), keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. Daher wird der für die 

Ausübung der Teilnahme- und Stimmrechte zur Hauptversammlung maßgebliche Eintra-

gungsstand des Aktienregisters dem Eintragungsstand zum Anmeldeschluss am 22. Au-

gust 2023, 24:00 Uhr (MESZ), entsprechen.  

Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Es bestehen 

daher keine aktienrechtlichen Restriktionen betreffend die Verfügung über die Aktien auf-

grund erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung. Es wird jedoch darauf hingewiesen, 

dass gemäß § 405 Absatz 3 Nr. 1 AktG ordnungswidrig handelt, wer Aktien eines anderen, 

zu dessen Vertretung er nicht befugt ist, ohne dessen Einwilligung zur Ausübung von Rech-

ten in der Hauptversammlung benutzt. Da im Verhältnis zur Gesellschaft im Hinblick auf die 

Hauptversammlung am 29. August 2023 Rechte aus Aktien nur für denjenigen bestehen, 

der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen ist, und ab dem 23. Au-

gust 2023, 0:00 Uhr (MESZ), keine Umschreibungen mehr im Aktienregister vorgenommen 

werden, hat derjenige, der danach Aktien erwirbt, in der Hauptversammlung am 29. August 

2023 nur dann ein Teilnahme- und Stimmrecht, wenn ihn der Veräußerer zur Teilnahme an 
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der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt oder ermächtigt 

und die Anmeldung zur Hauptversammlung frist- und ordnungsgemäß erfolgt. 

Intermediäre, z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, Aktionärsvereinigungen, Stimm-

rechtsberater gemäß § 134a Absatz 1 Nr. 3 AktG sowie diesen durch die aktienrechtlichen 

Bestimmungen gleichgestellte Institutionen oder Personen dürfen das Stimmrecht für Ak-

tien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, 

nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben. Näheres hierzu regelt § 135 AktG. 

Die Anmeldung des Aktionärs hat zumindest in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder 

englischer Sprache an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse zu erfolgen: 

va-Q-tec AG  

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

 

anmeldestelle@computershare.de 

Ein Formular zur Anmeldung und Eintrittskartenbestellung wird den Aktionären, die am 8. 

August 2023, 00:00 Uhr (MESZ), mit ihrer Anschrift im Aktienregister der Gesellschaft ein-

getragen sind, per Post übersandt. Es kann zudem kostenfrei bei der Gesellschaft angefor-

dert werden. Sofern für die Anmeldung nicht das von der Gesellschaft versandte Formular 

verwendet wird, ist durch eindeutige Angaben für eine zweifelsfreie Identifizierung des sich 

anmeldenden Aktionärs zu sorgen, etwa durch Nennung der Aktionärsnummer und seines 

vollständigen Namens oder seiner vollständigen Firma, wie im Aktienregister eingetragen 

und aus dem dem Aktionär zugesandten persönlichen Aktionärsanschreiben ersichtlich. 

Auch neue Aktionäre, die nach dem 8. August 2023, 00:00 Uhr (MESZ), bis 22. August 

2023, 24:00 Uhr (MESZ), in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen werden und 

denen daher kein Formular zur Anmeldung und Eintrittskartenbestellung zugeschickt wird, 

können sich unter Nennung ihres vollständigen Namens bzw. ihrer vollständigen Firma, 

ihres Wohnorts bzw. ihrer Geschäftsanschrift und ihrer Aktionärsnummer zumindest in 

Textform (§ 126b BGB) unter Verwendung der oben genannten Anschrift oder E-Mail-Ad-

resse anmelden. 

Alternativ kann die Anmeldung durch Nutzung des Aktionärsportals, das über die Webseite 

https://ir.va-Q-tec.com und den Link "Hauptversammlung" erreichbar ist, erfolgen. Für den 

Zugang zum Aktionärsportal benötigen Aktionäre ihre Aktionärsnummer und das zugehö-

rige Zugangspasswort. Die Aktionärsnummer und ein individuelles Zugangspasswort für 

den Erstzugang zum Aktionärsportal können Aktionäre den ihnen mit der Einladung zur 

Hauptversammlung übersandten Unterlagen entnehmen. 
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Nach frist- und ordnungsgemäßer Anmeldung werden Eintrittskarten für die Hauptver-

sammlung übersandt oder am Versammlungsort hinterlegt. Die Eintrittskarten sind lediglich 

organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 

Bitte melden Sie sich frühzeitig an, wenn Sie eine Teilnahme an der Hauptversammlung 

beabsichtigen, um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern.  

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Ein teilnahmeberechtigter Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch einen Bevoll-

mächtigten – zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären – vertre-

ten lassen. Auch in diesem Fall ist eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktio-

närs zur Hauptversammlung erforderlich.  

Die Erteilung der Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung mög-

lich. Hierfür kommt eine Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber 

der Gesellschaft in Betracht. 

Wenn weder ein Intermediär, z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, noch eine Aktio-

närsvereinigung, ein Stimmrechtsberater gemäß § 134a Absatz 1 Nr. 3 AktG oder eine mit 

diesen gemäß aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution be-

vollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie ihr Nachweis 

gegenüber der Gesellschaft zumindest der Textform. 

Erfolgt in diesen Fällen die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf durch Erklärung ge-

genüber der Gesellschaft, so kann die Erklärung zumindest in Textform (§ 126b BGB) an 

die folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse gerichtet werden: 

va-Q-tec AG  

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

 

anmeldestelle@computershare.de 

Der Widerruf kann auch durch die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptver-

sammlung erfolgen. 

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher 

Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird die Vollmacht durch Erklärung ge-

genüber dem Bevollmächtigten erteilt, ist die Vollmacht zumindest in Textform (§ 126b 

BGB) der Gesellschaft gegenüber nachzuweisen, soweit sich aus § 135 AktG nicht etwas 

anderes ergibt (siehe unten).  



- 61 - 
 

Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht kann an die oben für die Erteilung von 

Vollmachten angegebene Anschrift oder E-Mail-Adresse erfolgen. Um den Nachweis der 

Bevollmächtigung eindeutig zuordnen zu können, bitten wir Sie, den vollständigen Namen 

bzw. die vollständige Firma, den Wohnort bzw. die Geschäftsanschrift und die Aktionärs-

nummer des Aktionärs anzugeben. Bitte geben Sie auch den Namen und die Anschrift des 

Bevollmächtigten an, damit diesem die Eintrittskarte übersandt werden kann.  

Der Nachweis kann auch dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der 

Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorzeigt.  

Eine Erteilung oder ein Widerruf der Vollmacht an die oben genannte Anschrift oder E-Mail-

Adresse müssen bis zum 28. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), dort zugehen. Das Gleiche 

gilt für die Übermittlung eines Nachweises der Vollmacht an die oben genannte Anschrift. 

Alternativ kann die Erteilung oder der Widerruf der Vollmacht durch Nutzung des Aktionär-

sportals, das über die Webseite https://ir.va-Q-tec.com und den Link "Hauptversammlung" 

erreichbar ist, erfolgen. Auch in diesem Fall ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmäch-

tigung nicht erforderlich. Für den Zugang zum Aktionärsportal benötigen Aktionäre ihre Ak-

tionärsnummer und das zugehörige Zugangspasswort. Die Aktionärsnummer und ein indi-

viduelles Zugangspasswort für den Erstzugang zum Aktionärsportal können Aktionäre den 

ihnen mit der Einladung zur Hauptversammlung übersandten Unterlagen entnehmen. 

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs, z.B. einer Depotbank oder eines Kreditinsti-

tuts, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters gemäß § 134a Absatz 1 Nr. 3 

AktG oder einer anderen mit diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen gleichge-

stellten Institution oder Person besteht ein Textformerfordernis weder nach der Satzung der 

Gesellschaft noch nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Aktiengesetzes. Das allgemeine 

Textformerfordernis für die Vollmacht gemäß § 134 Absatz 3 Satz 3 AktG findet bei diesen 

Vollmachtsempfängern nach überwiegender Auffassung keine Anwendung. Möglicher-

weise verlangt jedoch in diesen Fällen der Vollmachtsempfänger eine besondere Form der 

Vollmacht, da er diese gemäß § 135 Absatz 1 Satz 2 AktG (gegebenenfalls in Verbindung 

mit § 135 Absatz 8 AktG) nachprüfbar festhalten muss. Die möglicherweise zu beachtenden 

Besonderheiten bitten wir beim Vollmachtsempfänger zu erfragen. 

Wenn ein Aktionär einen Intermediär, z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, eine Ak-

tionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater gemäß § 134a Absatz 1 Nr. 3 AktG oder eine 

andere mit diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Institution oder 

Person bevollmächtigen möchte, sollte er sich zudem vorher beim Vollmachtsempfänger 

erkundigen, ob dieser in der Hauptversammlung der va-Q-tec AG vertreten bzw. anwesend 

sein wird. In diesem Fall wird empfohlen, die Vollmacht direkt an den Vollmachtsempfänger 
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und so rechtzeitig zu erteilen, dass der Vollmachtsempfänger den Aktionär fristgerecht bis 

22. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), zur Hauptversammlung anmelden kann.  

Die Vollmachtserteilung durch in der Hauptversammlung anwesende Aktionäre und Aktio-

närsvertreter an andere Anwesende ist ebenfalls möglich. Allerdings können Intermediäre, 

z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsbe-

rater gemäß § 134a Absatz 1 Nr. 3 AktG oder eine andere mit diesen durch die aktienrecht-

lichen Bestimmungen gleichgestellte Institution oder Person Untervollmachten an Perso-

nen, die nicht ihre Angestellten sind, gemäß § 135 Absatz 5 Satz 1 AktG (gegebenenfalls 

in Verbindung mit § 135 Absatz 8 AktG) nur erteilen, wenn die Vollmacht dies gestattet. 

Ein Formular zur Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten wird den am 8. August 

2023, 00:00 Uhr (MESZ), mit ihrer Anschrift im Aktienregister eingetragenen Aktionären 

zusammen mit der Hauptversammlungseinladung per Post übersandt. Es kann zudem kos-

tenfrei bei der Gesellschaft angefordert werden. Die Eintritts- und Stimmkarten enthalten 

auf der Rückseite ein Formular zur Vollmachtserteilung. Ein solches Formular steht auch 

über die Internetadresse https://ir.va-Q-tec.com und den Link "Hauptversammlung" zum 

Abruf zur Verfügung. Außerdem ist auf der Hauptversammlung bei der Eingangskontrolle 

ein Formular zur Bevollmächtigung während der Hauptversammlung erhältlich.  

Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihre Stimmrechte in der Hauptversammlung ent-

sprechend ihren Weisungen durch die Mitarbeiter der va-Q-tec AG Frau Melanie Losert 

oder Herrn Felix Rau als von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu 

lassen. Auch in diesem Fall muss sich der Aktionär frist- und ordnungsgemäß zur Haupt-

versammlung anmelden.  

Wenn ein Aktionär diese Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchte, muss er ihnen zu 

jedem Tagesordnungspunkt, über den abgestimmt wird, Weisung erteilen, wie das Stimm-

recht ausgeübt werden soll; die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der 

ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht 

bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt ist, 

(zum Beispiel bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In diesen Fällen werden sie sich der 

Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der 

Abstimmung über einen Gegenantrag ohne ausdrückliche Weisung. Die Beauftragung der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Erklärung von Widersprüchen oder zur Stellung 

von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich.  

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter hat zumindest in Textform (§ 126b BGB) an die oben für die Erteilung 
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von Vollmachten genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse zu erfolgen. Gleiches gilt für den 

Widerruf einer an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Voll-

macht und die Änderung erteilter Weisungen. Ein zusätzlicher Nachweis einer Bevollmäch-

tigung der Stimmrechtsvertreter ist nicht erforderlich. 

Ein Formular zur Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter und zur Weisungserteilung an diese wird den am 8. August 2023, 00:00 Uhr (MESZ), 

mit ihrer Anschrift im Aktienregister eingetragenen Aktionären zusammen mit der Hauptver-

sammlungseinladung per Post übersandt und kann zudem kostenfrei bei der Gesellschaft 

angefordert werden. Ein entsprechendes Formular steht auch über die Internetadresse 

https://ir.va-q-tec.com und den Link "Hauptversammlung" zum Abruf zur Verfügung. 

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter bzw. der Widerruf einer erteilten Vollmacht oder die Änderung erteilter 

Weisungen an die oben genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse müssen bis zum 28. Au-

gust 2023, 24:00 Uhr (MESZ), dort zugehen. 

Alternativ kann die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter, der Widerruf einer diesen erteilten Vollmacht sowie die 

Änderung von diesen erteilten Weisungen durch Nutzung des Aktionärsportals, das über 

die Webseite https://ir.va-Q-tec.com und den Link "Hauptversammlung" erreichbar ist, bis 

zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung erfolgen. Auch in diesem 

Fall ist ein zusätzlicher Nachweis einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter nicht 

erforderlich. Für den Zugang zum Aktionärsportal benötigen Aktionäre ihre Aktionärsnum-

mer und das zugehörige Zugangspasswort. Die Aktionärsnummer und ein individuelles Zu-

gangspasswort für den Erstzugang zum Aktionärsportal können Aktionäre den ihnen mit 

der Einladung zur Hauptversammlung übersandten Unterlagen entnehmen.  

Darüber hinaus haben Aktionäre und deren Vertreter auch in der Hauptversammlung die 

Möglichkeit, den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft bis zum Beginn der Abstimmun-

gen Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen, z.B. durch 

Nutzung des auf der Rückseite der Eintritts- und Stimmkarten abgedruckten Formulars. 

Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung der von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter an der Hauptversammlung selbst oder durch einen anderen 

Bevollmächtigten teilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die persönliche 

Teilnahme bzw. Teilnahme durch einen Bevollmächtigten als Widerruf der den von der Ge-

sellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilten Vollmacht. In diesem Fall werden die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben.  
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Rechte der Aktionäre 

Ergänzung der Tagesordnung  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an-

teiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Für jeden neuen Gegenstand der 

Tagesordnung muss einem solchen Verlangen eine Begründung oder eine Beschlussvor-

lage beiliegen. 

Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor 

der Versammlung, also bis zum 29. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Das Verlangen 

ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Die Anschrift lautet: 

va-Q-tec AG 

Vorstand 

Alfred-Nobel-Straße 33 

97080 Würzburg 

Deutschland 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 

des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber des Mindestbesitzes an Aktien 

sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Verlangen hal-

ten.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Darüber hinaus ist jeder Aktionär und Aktionärsvertreter berechtigt, zu den Punkten der 

Tagesordnung in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vor-

stand und/oder Aufsichtsrat zu stellen oder Wahlvorschläge zu einer in der Tagesordnung 

vorgesehenen Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu unterbreiten, 

ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder 

sonstigen Handlung bedarf.  

Die Gesellschaft wird Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des 

Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 

Verwaltung unter https://ir.va-Q-tec.com und dem Link "Hauptversammlung" zugänglich 

machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis 

zum 14. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachfolgend genannten Adresse oder 

E-Mail-Adresse zugehen: 
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va-Q-tec AG 

Hauptversammlung 

Herrn Felix Rau 

Alfred-Nobel-Straße 33 

97080 Würzburg 

Deutschland 

 

E-Mail: IR@va-Q-tec.com 

Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner etwaigen Begründung kann 

die Gesellschaft absehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 

7 AktG vorliegt. Eine etwaige Begründung eines Gegenantrags braucht auch dann nicht 

zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des § 126 Absatz 

2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angabe von Namen, 

ausgeübtem Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder oder Prüfer 

oder Angaben über die Mitgliedschaft der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder in an-

deren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG 

enthalten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der 

Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung mündlich 

gestellt bzw. unterbreitet werden müssen. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der 

Hauptversammlung auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu den Punkten 

der Tagesordnung Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 

stellen oder Wahlvorschläge zu einer in der Tagesordnung vorgesehenen Wahl von Auf-

sichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu unterbreiten, bleibt unberührt. 

Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung in der Hauptversamm-

lung zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt unberührt. 

Sollten die Vorschläge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, 

haben sich die Gegenanträge oder (abweichenden) Wahlvorschläge erledigt. 

Auskunftsrecht 

Gemäß § 131 Absatz 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit diese zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Aus-

kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in 
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den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Da in der Hauptversammlung unter 

Tagesordnungspunkt 9 über die Zustimmung zu einem Unternehmensvertrag beschlossen 

werden soll, ist in dieser Hauptversammlung gemäß § 293g Absatz 3 AktG jedem Aktionär 

auf Verlangen auch Auskunft über alle für den Vertragsschluss wesentlichen Angelegen-

heiten des anderen Vertragsteils zu geben. 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Absatz 3 

AktG genannten Gründen absehen. 

Ferner bestimmt Ziffer 17.2 Sätze 4 bis 6 der Satzung, dass der Versammlungsleiter, soweit 

gesetzlich zulässig, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen be-

schränken kann. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder 

während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für die Hauptversammlung, 

für die Aussprache zu einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für einzelne Rede- und Fra-

gebeiträge festzulegen. Darüber hinaus kann der Vorsitzende, sofern erforderlich, die Wort-

meldeliste vorzeitig schließen und den Schluss der Debatte anordnen, soweit dies für eine 

ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist. 

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Folgende Informationen bzw. Unterlagen sind ab der Einberufung auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://ir.va-Q-tec.com und dem Link "Hauptversammlung" zugänglich: 

 der Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung, 

 eine Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1, zu dem in der Hauptversammlung kein Be-

schluss gefasst werden soll, 

 die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen:  

- der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022, 

- der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022, 

- der zusammengefasste Lagebericht für den va-Q-tec Konzern und die va-Q-tec AG 

für das Geschäftsjahr 2022, 

- der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a Satz 1, 

315a Satz 1 HGB, 

- der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022, 

 der Geschäftsbericht 2022, 
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 der Vergütungsbericht 2022 (auch abgedruckt in dieser Einberufung zur Hauptver-

sammlung), 

 die Lebensläufe der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten (auch 

abgedruckt in dieser Einberufung zur Hauptversammlung), 

 der Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 (auch abgedruckt in dieser Einbe-

rufung zur Hauptversammlung), 

 der Bericht über die seit der letzten Hauptversammlung erfolgte Ausnutzung genehmig-

ten Kapitals, 

 die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9: 

- der Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Fah-

renheit AcquiCo GmbH und der va-Q-tec AG vom 14. Juli 2023, 

- die Jahresabschlüsse der va-Q-tec AG, die Konzernabschlüsse des va-Q-tec-Kon-

zerns sowie die zusammengefassten Lageberichte für den va-Q-tec-Konzern und 

die va-Q-tec AG für die letzten drei Geschäftsjahre 2022, 2021 und 2020, 

- der Jahresabschluss der Fahrenheit AcquiCo GmbH zum 31. Dezember 2022, 

- der gemäß § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der va-Q-tec 

AG und der Geschäftsführung der Fahrenheit AcquiCo GmbH vom 14. Juli 2023, 

einschließlich Anlagen, u.a. der gutachterlichen Stellungnahme der Ernst & Young 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 13. Juli 2023 über die Ermittlung des 

Unternehmenswerts der va-Q-tec AG zum 29. August 2023, 

- der Prüfungsbericht gemäß § 293e AktG des gemeinsam für die va-Q-tec AG und 

die Fahrenheit AcquiCo GmbH bestellten Vertragsprüfers Ebner Stolz GmbH & Co. 

KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Herrn Wirt-

schaftsprüfer und Steuerberater Jörg Neis, 

 die Satzung der Gesellschaft, 

 die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung, 

 die Formulare, die für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht für die Hauptver-

sammlung verwendet werden können,  

 nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung, 

Gegenanträge, Wahlvorschläge und Auskunftsrecht sowie 
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 die Informationen gemäß § 125 Absatz 2 AktG i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG, Artikel 4 

Absatz 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 

in deutscher und englischer Sprache. 

Die vorgenannten Informationen bzw. Unterlagen liegen ferner von der Einberufung der 

Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Alfred-Nobel-Straße 33, 

97080 Würzburg, und in der Hauptversammlung zur Einsicht durch die Aktionäre aus. Auf 

Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen über-

sandt. 

Hinweis zum Datenschutz  

Um Aktionären und ihren Bevollmächtigten die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie 

die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermöglichen, muss 

die va-Q-tec AG personenbezogene Daten von Aktionären und ihren Bevollmächtigten ver-

arbeiten. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns 

einen hohen Stellenwert.  

In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personen-

bezogener Daten anlässlich der Hauptversammlung übersichtlich an einer Stelle zusam-

mengefasst. Die Datenschutzhinweise finden Sie unter https://ir.va-Q-tec.com und dem 

Link "Hauptversammlung". 

Würzburg, im Juli 2023 

Der Vorstand 


